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Name des Produkts: Invesco Euro Equity Fund Unternehmenskennung: 549300JQJG4WI8I2FS44 

 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 
Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in 

eine wirtschaftliche Tätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

eines sozialen Ziels 

beträgt, vorausgesetzt, 

dass diese Investition 

keines dieser Ziele 

erheblich beeinträchtigt 

und die Unternehmen, in 

die investiert wird, Ver-

fahrensweisen einer guten 

Unternehmensführung an-

wenden. 
 
 
 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist 

und ein Verzeichnis von 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten 

festgelegt. 

Nachhaltige Investitionen 

mit einem ökologischen 

Ziel können, müssen aber 

nicht mit der Taxonomie 

konform sein. 

Ja 

 
 Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem 

ökologischen Ziel:  % 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 
 
 
 
 
 

 Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

Nein 

 
 Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und hatte, 

obwohl es keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel 

hatte, einen Anteil von  % nachhaltiger Investitionen 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß 

der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, 

aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt 

 
 

 
 

 

Mit Nachhaltigkeitsindi-

katoren wird gemessen, 

inwieweit die von dem 

Fonds beworbenen ökolo-

gischen oder sozialen Merk-

male erreicht werden. 

 
In welchem Umfang wurden die von diesem Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 

 
Der Invesco Euro Equity Fund (der „Fonds“) zielte darauf ab, ökologische Merkmale im Zusammenhang mit der 
Nutzung natürlicher Ressourcen und der Umweltverschmutzung (durch den Ausschluss von Unternehmen, die in der 
Kohlegewinnung und -produktion sowie in der unkonventionellen Öl- und Gasförderung tätig sind, wie z. B. in der 
arktischen Öl- und Gasexploration/-förderung, der Ölsandförderung und der Schieferenergieförderung) zu bewerben. 
Der Fonds bewarb ferner soziale Merkmale im Zusammenhang mit den Menschenrechten (durch den Ausschluss von 
Unternehmen, die basierend auf Daten Dritter und den eigenen Analysen und Recherchen des Anlageverwalters gegen 
die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen) und durch den Ausschluss von Emittenten, die 
an der Produktion von Tabak und tabakähnlichen Produkten und Dienstleistungen, Cannabis für den Freizeitkonsum, 
umstrittenen Waffen und der Herstellung von nuklearen Sprengköpfen oder ganzen Atomraketen außerhalb des 
Atomwaffensperrvertrags beteiligt sind. 

 
Die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds wurden durch Anwendung der vorstehend beschriebenen 
Ausschlusskriterien erreicht. 

 

 
Der Fonds wendete verschiedene Indikatoren an, um die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale zu 
messen. Hierzu gehörten: 
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Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen 

handelt es sich um die 
bedeutendsten nachteiligen 

Auswirkungen von 

Investitionsent-scheidungen auf 

Nach-haltigkeitsfaktoren in den 
Bereichen Umwelt, Soziales und 

Beschäftigung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung. 

 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 

taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es 

sind spezifische Unionskriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde 

liegenden Investitionen Anwendung, ´die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

berücksichtigen. Die dem restlichen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die 

EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
 
 

 
Inwiefern berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren? 

 

Der Fonds berücksichtigte anhand einer qualitativen und quantitativen Überprüfung der wichtigsten Kennzahlen (in 

erster Linie der 14 Indikatoren, die in Tabelle 1 von Anhang I der technischen Regulierungsstandards für die 

Verordnung 2019/2088 aufgeführt sind) die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren. 

Die quantitative Überprüfung erstreckte sich auf eine Bewertung der Produktbestände von Invesco gemäß Artikel 8 

und Artikel 9 sowie der relevanten PAI-Daten. Bei dieser ersten Überprüfung wurde ein absoluter Schwellenwert 

festgelegt, um auf Emittenten hinzuweisen, die sich nicht an Mindeststandards hielten, sowie auf Unternehmen, die 

bei einem binären Ergebnis auffielen (z. B. umstrittene Waffen oder Verstöße gegen den Global Compact der 

Vereinten Nationen). Sobald Emittenten für die quantitative Überprüfung identifiziert wurden, wurde geprüft, ob es 

öffentlich zugängliche Informationen des Emittenten gibt, von denen wir Kenntnis besitzen und die mit der schlechten 

Leistung hinsichtlich der identifizierten PAI in Verbindung stehen. Das für das ESG-Research zuständige Team führte 

beim Emittenten im Anschluss eine qualitative Bewertung dahingehend durch, wie effektiv er gegen diese schlechten 

Leistungen vorging. 

Im Anschluss wurden die Emittenten mit den niedrigsten qualitativen Scores als Ziele für die Mitwirkung ermittelt. Auf 

sie wurde in erster Linie durch Methoden wie Anschreiben, persönliche Kontakte und die Ausübung von Stimmrechten 

Einfluss genommen. Führte diese Einflussnahme auf das Unternehmen nicht zu einer Verbesserung, so konnte der 

Fonds eine Desinvestition und/oder einen Ausschluss der Anlage in Erwägung ziehen. 

 
In der nachstehenden Tabelle sind die PAI-Daten für den Fonds aufgeführt: 
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Anmerkungen: 

 
Obwohl Scope-3-Emissionen in der vorstehenden Tabelle mit den PAI-Bewertungen für den Fonds enthalten sind, 

wurden sie im Berichtszeitraum nicht in den quantitativen Überprüfungsprozess zur Berücksichtigung von PAI 

einbezogen. 

 
Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten wurden anhand von Informationen berechnet, die von einem 

externen Datenanbieter stammten. Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Relevanz der berechneten Daten hängt von der 

Richtigkeit und Vollständigkeit der von diesem Drittanbieter bereitgestellten Daten ab. Die angegebenen Zahlen 

basieren auf den genauesten Berechnungen auf Basis der verfügbaren Daten, die wir mit besten Kräften vornehmen 

konnten. 

Es werden jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der 

Vollständigkeit, Richtigkeit oder Eignung dieser Daten für einen bestimmten Zweck geleistet. 

 

 
Welches sind die größten Investitionen dieses Finanzprodukts? 

 
 
 

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitionen, 
auf die der größte Anteil 
der im Bezugszeitraum 
getätigten Investitionen 
des Finanzprodukts 
entfiel: 28 Februar 2023 

 

Großinvestitionen 
 

Sektor 
 

In % der 
Vermögenswerte 

 

Land 

Deutsche Telekom AG Kommunikationsdienstleistungen 4,55 % Deutschland 

Sanofi Gesundheitswesen 4,47 % Frankreich 

TotalEnergies SE Energie 4,20 % Frankreich 

SAP SE Informationstechnologie 4,14 % Deutschland 

BNP Paribas SA Finanzen 3,65 % Frankreich 

Siemens AG Industrie 3,55 % Deutschland 

Veolia Environnement SA Versorgungsbetriebe 3,43 % Frankreich 

Heineken NV Basiskonsumgüter 3,12 % Niederlande 

Allianz SE Finanzen 3,07 % Deutschland 

Infineon Technologies AG Informationstechnologie 3,01 % Deutschland 

Roche Holding AG Gesundheitswesen 2,95 % Schweiz 

Koninklijke Ahold Delhaize NV Basiskonsumgüter 2,94 % Niederlande 

Industria de Diseno Textil SA Nicht-Basiskonsumgüter 2,93 % Spanien 

AXA SA Finanzen 2,85 % Frankreich 

UPM-Kymmene Oyj Material 2,64 % Finnland 
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Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen? 
 
 
 
 
 

In der Asset-Allokation wird der 

Anteil der Investitionen in die 

einzelnen Vermögenswerte 

beschrieben. 

Die Ausschlüsse wurden über das gesamte Anlageuniversum hinweg bewertet, was aufgrund der verbindlichen 

Elemente der Anlagestrategie des Fonds mindestens 90 % des Portfolios entspricht (#1 Ausgerichtet auf ökologische 

oder soziale Merkmale). Zusätzliche liquide Mittel und Geldmarktinstrumente, die zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken gehalten wurden, wurden möglicherweise nicht auf Einhaltung der vorstehend aufgeführten 

Ausschlussvorgaben hin geprüft (#2 Andere Investitionen). 

 
Welche Vermögensallokation lag vor? 

 

100,00 % des NIW des Fonds wurden nach den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie ausgewählt, d. h. sie 

waren auf die ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds ausgerichtet. 

 
0,00 % des NIW des Fonds wurden in derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder für das effiziente 

Portfoliomanagement investiert; und als Anlagen in Fonds gehalten, die nicht den gleichen Beschränkungen unterliegen. 

 
Alle vorstehend genannten Daten verstehen sich per 28. Februar 2023. 

 
 
 

 
 

#1Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
 

#2 Andere Investitionen: umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf die ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige 

Investitionen eingestuft werden. 

 
 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
 

 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen 

 

 
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als 

nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

 

 

In welchen Sektoren wurden die Investitionen getätigt? 
 

In der nachstehenden Tabelle ist die GICS-Sektoraufschlüsselung zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
GICS-Level-4-Aufschlüsselung für den Energiesektor 
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1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen* 
 
 1.59% 
 
 
 
 1.73% 
 
 
 2.59% 
 
 
 

 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen* 
 
 1.59% 
 
 
 
 1.73% 
 
 
 2.59% 
 
 
 

 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

Diese Grafik stellt             0  % der gesamten Anlagen dar 

 

Um der EU-Taxonomie zu 

entsprechen, beinhalten 

die Kriterien für fossiles 

Gas Emissions-

beschränkungen und den 

Umstieg auf erneuerbare 

Energien oder kohlen-

stoffarme Brennstoffe bis 

Ende 2035. Für 

Kernenergie beinhalten die 

Kriterien umfassende 

Regeln zu Sicherheit und 

Abfallmanagement. 

 
Ermöglichende Tätigkeiten 
wirken unmittelbar ermög-
lichend darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten einen 
wesentlichen Beitrag zu 
den Umweltzielen leisten. 

 

Übergangstätigkeiten sind 

Tätigkeiten, für die 

kohlenstoffarme 

Alternativen noch nicht 

verfügbar sind und die u. a. 

Teibhausgasemissionen 

aufweisen, die den besten 

Leistungen entsprechen. 

 
 

 
Taxonomiekonforme Tätig-

keiten werden ausgedrückt 

als Anteil: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen 

Tätigkeiten der 

Unternehmen, in die 

investiert wird, 

widerspiegeln. 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die 

umweltfreundlichen, für 

den Übergang zu einer 

grünen Wirtschaft 

relevanten Investitionen 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, aufzeigen 

- Betriebsausgaben (OpEx), 

die die umweltfreund-

lichen betrieblichen Tätig-

keiten der Unternehmen, 

in die investiert wird, 

widerspiegeln. 

In welchem Umfang waren die nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie konform? 

 
Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht zu einem Mindestanteil an mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 

Investitionen mit einem Umweltziel, doch waren 1,59 % des Fondsportfolios (Umsatzerlöse) an der EU-Taxonomie 

ausgerichtet. 

 
 

 Ja 

 In fossiles Gas In Kernenergie 

 Nein 

 
1 Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie gelten lediglich dann als taxonomiekonform im Sinne der EU, wenn diese den 

Klimawandel mit eindämmen und dabei keinerlei andere Zielsetzungen der EU-Taxonomie wesentlich belasten – siehe Erläuterung am linken Rand. Die 

vollständigen Kriterien für eine EU-Taxonomiekonformität von Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie sind in der 

delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 niedergelegt. 

 

 

 

 
 

Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

 

In der nachstehenden Tabelle ist der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 

 
„Ausgerichtet“ bedeutet % der Erträge der Fondsinvestitionen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. 

 
Wie hoch ist der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu vorangegangenen Referenzzeiträumen? 

 

Nicht zutreffend. 
 
 

sind nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten 

gemäß der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

Wie hoch ist der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen 
ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 
0,00 % der Vermögensallokation des Fonds wurden unter „Andere Investitionen“ erfasst. Wie vorstehend erläutert, 

kann der Fonds zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-/Liquiditätszwecken 

halten. Der Fonds hält zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken, die nicht auf die Einhaltung der oben genannten Ausschlussvorgaben hin geprüft wurden. Infolge 

der neutralen Art der Vermögenswerte bestanden keine Mindestschutzmaßnahmen. 

 
Indexderivate wurden nicht anhand eines Durchschauansatzes bewertet, es sei denn, ein solcher Index wies einen 

signifikanten Anteil an nicht zulässigen Tätigkeiten auf. 
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Welche Maßnahmen wurden getroffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Referenzzeitraum zu erfüllen? 

 
Der Fonds erreichte die ökologischen und sozialen Merkmale durch Einhaltung der Ausschlussvorgaben, was mit der 

Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale im Einklang stand. 

 
Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Wie schnitten die Nachhaltigkeitsindikatoren ab?“ weiter oben zu 

entnehmen. 

 
Darüber hinaus überwachte das ESG-Team im Rahmen der Prüfung der wichtigsten nachteiligen negativen 

Auswirkungen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren die Investitionen mit Hilfe von PAI-Indikatoren. Invesco 

untersuchte bestimmte Emittenten im Portfolio des Fonds, die anhand von PAI-Indikatoren als problematisch erachtet 

wurden. Nachstehend folgen Beispiele für Emittenten, die während des Berichtszeitraums untersucht wurden: 

 

 
 

 
Wie schnitt dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert ab? 

 

Nicht zutreffend. 
 

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um Indi-

zes, mit denen gemessen 

wird, ob das Finanz-

produkt die beworbenen 

ökologischen oder 

sozialen Merkmale 

erreicht. 

 
 
 

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 



Seite 7  

 



Seite 1  

 

 

 
 
 
 

Name des Produkts: Invesco Pan European Equity Fund Unternehmenskennung: 549300TQKITRB2UV0T42 

 
 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 
Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in 

eine wirtschaftliche Tätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

eines sozialen Ziels 

beträgt, vorausgesetzt, 

dass diese Investition 

keines dieser Ziele 

erheblich beeinträchtigt 

und die Unternehmen, in 

die investiert wird, Ver-

fahrensweisen einer guten 

Unternehmensführung an-

wenden. 
 
 

 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist und 

ein Verzeichnis von 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstätig-

keiten festgelegt. 

Nachhaltige Investitionen 

mit einem ökologischen 

Ziel können, müssen aber 

nicht mit der Taxonomie 

konform sein. 

Ja 

 
 Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem 

ökologischen Ziel:  % 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 
 
 
 
 
 
 

 Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

Nein 

 
 Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und hatte, 

obwohl es keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel 

hatte, einen Anteil von  % nachhaltiger Investitionen 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß 

der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, 

aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt 

 
 

 
 
 

Mit Nachhaltigkeitsindi-

katoren wird gemessen, 

inwieweit die von dem 

Fonds beworbenen ökolo-

gischen oder sozialen Merk-

male erreicht werden. 

 
In welchem Umfang wurden die von diesem Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 

 
Der Invesco Pan European Equity Fund (der „Fonds“) zielte darauf ab, ökologische Merkmale im Zusammenhang mit 
der Nutzung natürlicher Ressourcen und der Umweltverschmutzung (durch den Ausschluss von Unternehmen, die in 
der Kohlegewinnung und -produktion sowie in der unkonventionellen Öl- und Gasförderung tätig sind, wie z. B. in der 
arktischen Öl- und Gasexploration/-förderung, der Ölsandförderung und der Schieferenergieförderung) zu bewerben. 
Der Fonds bewarb ferner soziale Merkmale im Zusammenhang mit den Menschenrechten (durch den Ausschluss von 
Unternehmen, die basierend auf Daten Dritter und den eigenen Analysen und Recherchen des Anlageverwalters gegen 
die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen) und durch den Ausschluss von Emittenten, die 
an der Produktion von Tabak und tabakähnlichen Produkten und Dienstleistungen, Cannabis für den Freizeitkonsum, 
umstrittenen Waffen und der Herstellung von nuklearen Sprengköpfen oder ganzen Atomraketen außerhalb des 
Atomwaffensperrvertrags beteiligt sind. 

 
Die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds wurden durch Anwendung der vorstehend beschriebenen 
Ausschlusskriterien erreicht. 

 

 
Der Fonds wendete verschiedene Indikatoren an, um die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale zu 
messen. Hierzu gehörten: 
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Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen 

handelt es sich um die 

bedeutendsten nachteiligen 

Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

in den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäftigung, 

Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Korruption 

und Bestechung. 

 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 

taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es 

sind spezifische Unionskriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde 

liegenden Investitionen Anwendung, ´die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

berücksichtigen. Die dem restlichen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die 

EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umwelt- oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
 
 

 
Inwiefern berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren? 

 

Der Fonds berücksichtigte anhand einer qualitativen und quantitativen Überprüfung der wichtigsten Kennzahlen (in 

erster Linie der 14 Indikatoren, die in Tabelle 1 von Anhang I der technischen Regulierungsstandards für die 

Verordnung 2019/2088 aufgeführt sind) die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren. 

Die quantitative Überprüfung erstreckte sich auf eine Bewertung der Produktbestände von Invesco gemäß Artikel 8 

und Artikel 9 sowie der relevanten PAI-Daten. Bei dieser ersten Überprüfung wurde ein absoluter Schwellenwert 

festgelegt, um auf Emittenten hinzuweisen, die sich nicht an Mindeststandards hielten, sowie auf Unternehmen, die 

bei einem binären Ergebnis auffielen (z. B. umstrittene Waffen oder Verstöße gegen den Global Compact der 

Vereinten Nationen). Sobald Emittenten für die quantitative Überprüfung identifiziert wurden, wurde geprüft, ob es 

öffentlich zugängliche Informationen des Emittenten gibt, von denen wir Kenntnis besitzen und die mit der schlechten 

Leistung hinsichtlich der identifizierten PAI in Verbindung stehen. Das für das ESG-Research zuständige Team führte 

beim Emittenten im Anschluss eine qualitative Bewertung dahingehend durch, wie effektiv er gegen diese schlechten 

Leistungen vorging. 

Im Anschluss wurden die Emittenten mit den niedrigsten qualitativen Scores als Ziele für die Mitwirkung ermittelt. Auf 

sie wurde in erster Linie durch Methoden wie Anschreiben, persönliche Kontakte und die Ausübung von Stimmrechten 

Einfluss genommen. Führte diese Einflussnahme auf das Unternehmen nicht zu einer Verbesserung, so konnte der 

Fonds eine Desinvestition und/oder einen Ausschluss der Anlage in Erwägung ziehen. 

 
In der nachstehenden Tabelle sind die PAI-Daten für den Fonds aufgeführt: 
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Anmerkungen: 

 
Obwohl Scope-3-Emissionen in der vorstehenden Tabelle mit den PAI-Bewertungen für den Fonds enthalten sind, 

wurden sie im Berichtszeitraum nicht in den quantitativen Überprüfungsprozess zur Berücksichtigung von PAI 

einbezogen. 

 
Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten wurden anhand von Informationen berechnet, die von einem 

externen Datenanbieter stammten. Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Relevanz der berechneten Daten hängt von der 

Richtigkeit und Vollständigkeit der von diesem Drittanbieter bereitgestellten Daten ab. Die angegebenen Zahlen 

basieren auf den genauesten Berechnungen auf Basis der verfügbaren Daten, die wir mit besten Kräften vornehmen 

konnten. 

Es werden jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der 

Vollständigkeit, Richtigkeit oder Eignung dieser Daten für einen bestimmten Zweck geleistet. 

 

 
Welches sind die größten Investitionen dieses Finanzprodukts? 

 
 
 
 

Die Liste umfasst die 

folgenden Investitionen, auf 

die der größte Anteil der im 

Bezugszeitraum getätigten 

Investitionen des 

Finanzprodukts entfiel: 28. 

Februar 2023 

 
Großinvestitionen 

 
Sektor 

 
In % der 
Vermögenswerte 

 
Land 

TotalEnergies SE Energie 3,47 % Frankreich 

BP Plc Energie 3,36 % Vereinigtes Königreich 

AstraZeneca Plc Gesundheitswesen 3,01 % Vereinigtes Königreich 

Roche Holding AG Gesundheitswesen 2,96 % Schweiz 

UPM-Kymmene Oyj Material 2,72 % Finnland 

Deutsche Telekom AG Kommunikationsdienstleistungen 2,57 % Deutschland 

Capgemini SE Informationstechnologie 2,40 % Frankreich 

Veolia Environnement SA Versorgungsbetriebe 2,31 % Frankreich 

UniCredit SpA Finanzen 2,21 % Italien 

Infineon Technologies AG Informationstechnologie 2,13 % Deutschland 

BNP Paribas SA Finanzen 2,12 % Frankreich 

Sanofi Gesundheitswesen 2,10 % Frankreich 

AXA SA Finanzen 2,07 % Frankreich 

Stellantis NV Nicht-Basiskonsumgüter 2,00 % Niederlande 

BAE Systems Plc Industrie 2,00 % Vereinigtes Königreich 
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Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen? 
 
 
 
 

 

In der Asset-Allokation wird 

der Anteil der Investitionen 

in die einzelnen 

Vermögenswerte 

beschrieben. 

Die Ausschlüsse wurden über das gesamte Anlageuniversum hinweg bewertet, was aufgrund der verbindlichen 

Elemente der Anlagestrategie des Fonds mindestens 90 % des Portfolios entspricht (#1 Ausgerichtet auf ökologische 

oder soziale Merkmale). Zusätzliche liquide Mittel und Geldmarktinstrumente, die zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken gehalten wurden, wurden möglicherweise nicht auf Einhaltung der vorstehend aufgeführten 

Ausschlussvorgaben hin geprüft (#2 Andere Investitionen). 

 
Welche Vermögensallokation lag vor? 

 

100,00 % des NIW des Fonds wurden nach den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie ausgewählt, d. h. sie 

waren auf die ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds ausgerichtet. 

 
0,00 % des NIW des Fonds wurden in derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder für das effiziente 

Portfoliomanagement investiert; und als Anlagen in Fonds gehalten, die nicht den gleichen Beschränkungen unterliegen. 

 
Alle vorstehend genannten Daten verstehen sich per 28. Februar 2023. 

 
 
 
 
 

 
 

#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 

#2 Andere Investitionen: umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf die ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige 

Investitionen eingestuft werden. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
 

 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen 

 
 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als 

nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

 

 

In welchen Sektoren wurden die Investitionen getätigt? 
 

In der nachstehenden Tabelle ist die GICS-Sektoraufschlüsselung zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
GICS-Level-4-Aufschlüsselung für den Energiesektor 

 
 

 
Mit Blick auf die EU- Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 
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1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen* 
 
 3.36% 
 
 
 
 2.01% 
 
 
 1.52% 
 
 
 
 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

 

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen* 
 
 3.36% 
 
 
 
 2.01% 
 
 
 1.52% 
 
 
 
 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

Diese Grafik stellt            0  % der gesamten Anlagen dar. 

Taxonomiekonformität 

umfassen die Kriterien für 

fossiles Gas die Begrenzung 

der Emissionen und die 

Umstellung auf voll 

erneuerbare Energie oder 

CO2-arme Kraftstoffe bis 

Ende 2035. Für Kernenergie 

beinhalten die Kriterien 

umfassende Regeln zu 

Sicherheit und 

Abfallmanagement. 

 
Ermöglichende 

Tätigkeiten ermöglichen 

es unmittelbar anderen 

Tätigkeiten, einen 

wesentlichen Beitrag zu 

einem ökologischen Ziel 

zu leisten. 

 
Übergangstätigkeiten sind 

Tätigkeiten, für die kohlen-

stoffarme Alternativen 

noch nicht verfügbar sind 

und die u. a. Teibhausgas-

emissionen aufweisen, die 

den besten Leistungen 

entsprechen. 

 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten werden 

ausgedrückt als Anteil: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen 

Tätigkeiten der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln. 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die 

umweltfreundlichen, für 

den Übergang zu einer 

grünen Wirtschaft 

relevanten Investitionen 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, 

aufzeigen. 

- Betriebsausgaben (OpEx), 

die die umweltfreund-

lichen betrieblichen 

Tätigkeiten der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln. 

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht zu einem Mindestanteil an mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 

Investitionen mit einem Umweltziel, doch waren 3,36 % des Fondsportfolios (Umsatzerlöse) an der EU-Taxonomie 

ausgerichtet. 

 

 Ja 
 

 In fossiles Gas In Kernenergie 

 Nein 

 
1 Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie gelten lediglich dann als taxonomiekonform im Sinne der EU, wenn diese den 

Klimawandel mit eindämmen und dabei keinerlei andere Zielsetzungen der EU-Taxonomie wesentlich belasten – siehe Erläuterung am linken Rand. Die 

vollständigen Kriterien für eine EU-Taxonomiekonformität von Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie sind in der 

delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 niedergelegt. 

 

 

 
 
 

Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

 

In der nachstehenden Tabelle ist der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
 

„Ausgerichtet“ bedeutet % der Erträge der Fondsinvestitionen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. 

 
Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren 
Bezugszeiträumen entwickelt? 

 

Nicht zutreffend. 

 

sind nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien 

für ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten 

gemäß der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 
 

Nicht zutreffend. 

 

 
Wie hoch ist der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

 

Nicht zutreffend. 

 
Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen 

ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 
0,00 % der Vermögensallokation des Fonds wurden unter „Andere Investitionen“ erfasst. Wie vorstehend erläutert, 

kann der Fonds zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-/Liquiditätszwecken 

halten. Der Fonds hält zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken, die nicht auf die Einhaltung der oben genannten Ausschlussvorgaben hin geprüft wurden. Infolge 

der neutralen Art der Vermögenswerte bestanden keine Mindestschutzmaßnahmen. 

 
Indexderivate wurden nicht anhand eines Durchschauansatzes bewertet, es sei denn, ein solcher Index wies einen 

signifikanten Anteil an nicht zulässigen Tätigkeiten auf. 
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Welche Maßnahmen wurden getroffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Referenzzeitraum zu erfüllen? 

 
Der Fonds erreichte die ökologischen und sozialen Merkmale durch Einhaltung der Ausschlussvorgaben, was mit der 

Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale im Einklang stand. 

 
Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Wie schnitten die Nachhaltigkeitsindikatoren ab?“ weiter oben zu 

entnehmen. 

 
Darüber hinaus überwachte das ESG-Team im Rahmen der Prüfung der wichtigsten nachteiligen negativen 

Auswirkungen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren die Investitionen mit Hilfe von PAI-Indikatoren. Invesco 

untersuchte bestimmte Emittenten im Portfolio des Fonds, die anhand von PAI-Indikatoren als problematisch erachtet 

wurden. Nachstehend folgen Beispiele für Emittenten, die während des Berichtszeitraums untersucht wurden: 

 

 
Wie schnitt dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert ab? 

 

Nicht zutreffend. 
 

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht. 

 
 
 

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 



Seite 7  

 



Seite 1  

 

 

 
 
 
 

Name des Produkts: Invesco Pan European Equity Income Fund Unternehmenskennung: 5493001F6A7MEXLKZO36 

 
 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 
Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in 

eine wirtschaftliche Tätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

eines sozialen Ziels 

beträgt, vorausgesetzt, 

dass diese Investition 

keines dieser Ziele 

erheblich beeinträchtigt 

und die Unternehmen, in 

die investiert wird, Ver-

fahrensweisen einer guten 

Unternehmensführung an-

wenden. 

 
 

 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist und 

ein Verzeichnis von 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstätig-

keiten festgelegt. 

Nachhaltige Investitionen 

mit einem ökologischen 

Ziel können, müssen aber 

nicht mit der Taxonomie 

konform sein. 

Ja 

 
 Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem 

ökologischen Ziel:  % 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 
 
 
 
 
 
 

 Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

Nein 

 
 Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und hatte, 

obwohl es keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel 

hatte, einen Anteil von         % nachhaltiger Investitionen 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß 

der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, 

aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt 

 
 

 
 
 

Mit Nachhaltigkeitsindi-

katoren wird gemessen, 

inwieweit die von dem 

Fonds beworbenen ökolo-

gischen oder sozialen Merk-

male erreicht werden. 

 
In welchem Umfang wurden die von diesem Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 

 
Der Invesco Pan European Equity Income Fund (der „Fonds“) zielte darauf ab, ökologische Merkmale im 
Zusammenhang mit der Nutzung natürlicher Ressourcen und der Umweltverschmutzung (durch den Ausschluss von 
Unternehmen, die in der Kohlegewinnung und -produktion sowie in der unkonventionellen Öl- und Gasförderung tätig 
sind, wie z. B. in der arktischen Öl- und Gasexploration/-förderung, der Ölsandförderung und der 
Schieferenergieförderung) zu bewerben. Der Fonds bewarb ferner soziale Merkmale im Zusammenhang mit den 
Menschenrechten (durch den Ausschluss von Unternehmen, die basierend auf Daten Dritter und den eigenen Analysen 
und Recherchen des Anlageverwalters gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen) 
und durch den Ausschluss von Emittenten, die an der Produktion von Tabak und tabakähnlichen Produkten und 
Dienstleistungen, Cannabis für den Freizeitkonsum, umstrittenen Waffen und der Herstellung von nuklearen 
Sprengköpfen oder ganzen Atomraketen außerhalb des Atomwaffensperrvertrags beteiligt sind. 

 
Die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds wurden durch Anwendung der vorstehend beschriebenen 
Ausschlusskriterien erreicht. 

 
Der Fonds wendete verschiedene Indikatoren an, um die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale zu 
messen. Hierzu gehörten: 
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Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen 

handelt es sich um die 

bedeutendsten nachteiligen 

Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

in den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäftigung, 

Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Korruption 

und Bestechung. 

 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 

taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es 

sind spezifische Unionskriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde 

liegenden Investitionen Anwendung, ´die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

berücksichtigen. Die dem restlichen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die 

EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umwelt- oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
 
 

 
Inwiefern berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren? 

 

Der Fonds berücksichtigte anhand einer qualitativen und quantitativen Überprüfung der wichtigsten Kennzahlen (in 

erster Linie der 14 Indikatoren, die in Tabelle 1 von Anhang I der technischen Regulierungsstandards für die 

Verordnung 2019/2088 aufgeführt sind) die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren. 

Die quantitative Überprüfung erstreckte sich auf eine Bewertung der Produktbestände von Invesco gemäß Artikel 8 

und Artikel 9 sowie der relevanten PAI-Daten. Bei dieser ersten Überprüfung wurde ein absoluter Schwellenwert 

festgelegt, um auf Emittenten hinzuweisen, die sich nicht an Mindeststandards hielten, sowie auf Unternehmen, die 

bei einem binären Ergebnis auffielen (z. B. umstrittene Waffen oder Verstöße gegen den Global Compact der 

Vereinten Nationen). Sobald Emittenten für die quantitative Überprüfung identifiziert wurden, wurde geprüft, ob es 

öffentlich zugängliche Informationen des Emittenten gibt, von denen wir Kenntnis besitzen und die mit der schlechten 

Leistung hinsichtlich der identifizierten PAI in Verbindung stehen. Das für das ESG-Research zuständige Team führte 

beim Emittenten im Anschluss eine qualitative Bewertung dahingehend durch, wie effektiv er gegen diese schlechten 

Leistungen vorging. 

Im Anschluss wurden die Emittenten mit den niedrigsten qualitativen Scores als Ziele für die Mitwirkung ermittelt. Auf 

sie wurde in erster Linie durch Methoden wie Anschreiben, persönliche Kontakte und die Ausübung von Stimmrechten 

Einfluss genommen. Führte diese Einflussnahme auf das Unternehmen nicht zu einer Verbesserung, so konnte der 

Fonds eine Desinvestition und/oder einen Ausschluss der Anlage in Erwägung ziehen. 

 
In der nachstehenden Tabelle sind die PAI-Daten für den Fonds aufgeführt: 
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Anmerkungen: 

 
Obwohl Scope-3-Emissionen in der vorstehenden Tabelle mit den PAI-Bewertungen für den Fonds enthalten sind, 

wurden sie im Berichtszeitraum nicht in den quantitativen Überprüfungsprozess zur Berücksichtigung von PAI 

einbezogen. 

 
Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten wurden anhand von Informationen berechnet, die von einem 

externen Datenanbieter stammten. Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Relevanz der berechneten Daten hängt von der 

Richtigkeit und Vollständigkeit der von diesem Drittanbieter bereitgestellten Daten ab. Die angegebenen Zahlen 

basieren auf den genauesten Berechnungen auf Basis der verfügbaren Daten, die wir mit besten Kräften vornehmen 

konnten. 

Es werden jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der 

Vollständigkeit, Richtigkeit oder Eignung dieser Daten für einen bestimmten Zweck geleistet. 

 

 

Welches sind die größten Investitionen dieses Finanzprodukts? 
 
 
 
 

Die Liste umfasst die 

folgenden Investitionen, auf 

die der größte Anteil der im 

Bezugszeitraum getätigten 

Investitionen des 

Finanzprodukts entfiel: 28. 

Februar 2023 

 
Großinvestitionen 

 
Sektor 

 
In % der 
Vermögenswerte 

 
Land 

Roche Holding AG Gesundheitswesen 4,05 % Schweiz 

Deutsche Telekom AG Kommunikationsdienstleistunge
n 

3,74 % Deutschland 

TotalEnergies SE Energie 3,12 % Frankreich 

AstraZeneca Plc Gesundheitswesen 3,07 % Vereinigtes Königreich 

Allianz SE Finanzen 3,00 % Deutschland 

Sanofi Gesundheitswesen 2,68 % Frankreich 

BP Plc Energie 2,63 % Vereinigtes Königreich 

Veolia Environnement SA Versorgungsbetriebe 2,60 % Frankreich 

SAP SE Informationstechnologie 2,48 % Deutschland 

BAE Systems Plc Industrie 2,39 % Vereinigtes Königreich 

AXA SA Finanzen 2,32 % Frankreich 

BNP Paribas SA Finanzen 2,21 % Frankreich 

Siemens AG Industrie 2,21 % Deutschland 

SSE Plc Versorgungsbetriebe 2,19 % Vereinigtes Königreich 

Industria de Diseno Textil SA Nicht-Basiskonsumgüter 2,10 % Spanien 
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Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen? 
 
 
 
 

 

In der Asset-Allokation wird 

der Anteil der Investitionen 

in die einzelnen 

Vermögenswerte 

beschrieben. 

Die Ausschlüsse wurden über das gesamte Anlageuniversum hinweg bewertet, was aufgrund der verbindlichen 

Elemente der Anlagestrategie des Fonds mindestens 90 % des Portfolios entspricht (#1 Ausgerichtet auf ökologische 

oder soziale Merkmale). Zusätzliche liquide Mittel und Geldmarktinstrumente, die zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken gehalten wurden, wurden möglicherweise nicht auf Einhaltung der vorstehend aufgeführten 

Ausschlussvorgaben hin geprüft (#2 Andere Investitionen). 

 
Welche Vermögensallokation lag vor? 

 

100,00 % des NIW des Fonds wurden nach den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie ausgewählt, d. h. sie 

waren auf die ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds ausgerichtet. 

 
0,00 % des NIW des Fonds wurden in derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder für das effiziente 

Portfoliomanagement investiert; und als Anlagen in Fonds gehalten, die nicht den gleichen Beschränkungen unterliegen. 

 
Alle vorstehend genannten Daten verstehen sich per 28. Februar 2023. 

 
 
 
 
 

 
 

#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 

#2 Andere Investitionen: umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf die ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige 

Investitionen eingestuft werden. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
 

 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen 

 

 
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als 

nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

 

 

In welchen Sektoren wurden die Investitionen getätigt? 
 

In der nachstehenden Tabelle ist die GICS-Sektoraufschlüsselung zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
GICS-Level-4-Aufschlüsselung für den Energiesektor 

 
 

 
Mit Blick auf die EU- Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 
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1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen* 
 
 1.70% 
 
 
 
 1.73% 
 
 
 2.13% 
 
 
 

 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas 

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

 

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen* 
 
 1.70% 
 
 
 
 1.73% 
 
 
 2.13% 
 
 
 

 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas 

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

Diese Grafik stellt            0  % der gesamten Anlagen dar. 

 

Taxonomiekonformität 

umfassen die Kriterien für 

fossiles Gas die Begrenzung 

der Emissionen und die 

Umstellung auf voll 

erneuerbare Energie oder 

CO2-arme Kraftstoffe bis 

Ende 2035. Für Kernenergie 

beinhalten die Kriterien 

umfassende Regeln zu 

Sicherheit und 

Abfallmanagement. 

 
Ermöglichende 

Tätigkeiten ermöglichen 

es unmittelbar anderen 

Tätigkeiten, einen 

wesentlichen Beitrag zu 

einem ökologischen Ziel 

zu leisten. 

 
Übergangstätigkeiten sind 

Tätigkeiten, für die kohlen-

stoffarme Alternativen 

noch nicht verfügbar sind 

und die u. a. Teibhausgas-

emissionen aufweisen, die 

den besten Leistungen 

entsprechen. 

 
 

 
Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten werden 

ausgedrückt als Anteil: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen 

Tätigkeiten der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln. 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die 

umweltfreundlichen, für 

den Übergang zu einer 

grünen Wirtschaft 

relevanten Investitionen 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, 

aufzeigen. 

- Betriebsausgaben (OpEx), 

die die umweltfreund-

lichen betrieblichen 

Tätigkeiten der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln. 

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht zu einem Mindestanteil an mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 

Investitionen mit einem Umweltziel, doch waren 1,70 % des Fondsportfolios (Umsatzerlöse) an der EU-Taxonomie 

ausgerichtet. 

 
 

 Ja 

 In fossiles Gas In Kernenergie 

 Nein 

 
1 Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie gelten lediglich dann als taxonomiekonform im Sinne der EU, wenn diese den 

Klimawandel mit eindämmen und dabei keinerlei andere Zielsetzungen der EU-Taxonomie wesentlich belasten – siehe Erläuterung am linken Rand. Die 

vollständigen Kriterien für eine EU-Taxonomiekonformität von Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie sind in der 

delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 niedergelegt. 

 

 

 

 
 

Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 
 

In der nachstehenden Tabelle ist der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
 
 
 

„Ausgerichtet“ bedeutet % der Erträge der Fondsinvestitionen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. 

 
 

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren 
Bezugszeiträumen entwickelt? 

 

Nicht zutreffend. 

 
 

sind nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien 

für ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten 

gemäß der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 
 

Nicht zutreffend. 

 

 
Wie hoch ist der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

 

Nicht zutreffend. 

 
 

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen 

ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 
0,00 % der Vermögensallokation des Fonds wurden unter „Andere Investitionen“ erfasst. Wie vorstehend erläutert, 

kann der Fonds zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-/Liquiditätszwecken 

halten. Der Fonds hält zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken, die nicht auf die Einhaltung der oben genannten Ausschlussvorgaben hin geprüft wurden. Infolge 

der neutralen Art der Vermögenswerte bestanden keine Mindestschutzmaßnahmen. 

 
Indexderivate wurden nicht anhand eines Durchschauansatzes bewertet, es sei denn, ein solcher Index wies einen 

signifikanten Anteil an nicht zulässigen Tätigkeiten auf. 
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Welche Maßnahmen wurden getroffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Referenzzeitraum zu erfüllen? 

 
Der Fonds erreichte die ökologischen und sozialen Merkmale durch Einhaltung der Ausschlussvorgaben, was mit der 

Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale im Einklang stand. 

 
Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Wie schnitten die Nachhaltigkeitsindikatoren ab?“ weiter oben zu 

entnehmen. 

 
Darüber hinaus überwachte das ESG-Team im Rahmen der Prüfung der wichtigsten nachteiligen negativen 

Auswirkungen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren die Investitionen mit Hilfe von PAI-Indikatoren. Invesco 

untersuchte bestimmte Emittenten im Portfolio des Fonds, die anhand von PAI-Indikatoren als problematisch erachtet 

wurden. Nachstehend folgen Beispiele für Emittenten, die während des Berichtszeitraums untersucht wurden: 

 

 
 

 
Wie schnitt dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert ab? 

 

Nicht zutreffend. 
 

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht. 

 
 
 

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 
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Name des Produkts: Invesco Pan European Focus Equity Fund Unternehmenskennung: 5493004JNL3QS8BUWS23 

 
 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 
Eine nachhaltige Investition 

ist eine Investition in eine 

wirtschaftliche Tätigkeit, 

die zur Erreichung eines 

Umweltziels oder eines 

sozialen Ziels beträgt, vor-

ausgesetzt, dass diese 

Investition keines dieser 

Ziele erheblich beein-

trächtigt und die Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, Verfahrensweisen 

einer guten Unternehmens-

führung anwenden. 
 
 

 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist und 

ein Verzeichnis von 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten 

festgelegt. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

ökologischen Ziel können, 

müssen aber nicht mit der 

Taxonomie konform sein. 

Ja 

 
 Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem 

ökologischen Ziel:  % 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 
 
 
 
 
 
 

 Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

Nein 

 
 Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und hatte, 

obwohl es keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel 

hatte, einen Anteil von  % nachhaltiger Investitionen 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß 

der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, 

aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt 

 
 

 
 

 

Mit Nachhaltigkeitsindi-

katoren wird gemessen, 

inwieweit die von dem 

Fonds beworbenen ökolo-

gischen oder sozialen Merk-

male erreicht werden. 

 
In welchem Umfang wurden die von diesem Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 

 
Der Invesco Pan European Focus Equity Fund (der „Fonds“) zielte darauf ab, ökologische Merkmale im 
Zusammenhang mit der Nutzung natürlicher Ressourcen und der Umweltverschmutzung (durch den Ausschluss von 
Unternehmen, die in der Kohlegewinnung und -produktion sowie in der unkonventionellen Öl- und Gasförderung tätig 
sind, wie z. B. in der arktischen Öl- und Gasexploration/-förderung, der Ölsandförderung und der 
Schieferenergieförderung) zu bewerben. Der Fonds bewarb ferner soziale Merkmale im Zusammenhang mit den 
Menschenrechten (durch den Ausschluss von Unternehmen, die basierend auf Daten Dritter und den eigenen Analysen 
und Recherchen des Anlageverwalters gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen) 
und durch den Ausschluss von Emittenten, die an der Produktion von Tabak und tabakähnlichen Produkten und 
Dienstleistungen, Cannabis für den Freizeitkonsum, umstrittenen Waffen und der Herstellung von nuklearen 
Sprengköpfen oder ganzen Atomraketen außerhalb des Atomwaffensperrvertrags beteiligt sind. 

 
Die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds wurden durch Anwendung der vorstehend beschriebenen 

Ausschlusskriterien erreicht. 

 

 
Der Fonds wendete verschiedene Indikatoren an, um die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale zu messen. 

Hierzu gehörten: 
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Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Aus-

wirkungen handelt es sich 
um die bedeutendsten 

nachteiligen 

Auswirkungen von 

Investitionsent-
scheidungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Soziales und 
Beschäftigung, Achtung 

der Menschenrechte und 

Bekämpfung von 

Korruption und 

Bestechung. 

 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 

taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es 

sind spezifische Unionskriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde 

liegenden Investitionen Anwendung, ´die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

berücksichtigen. Die dem restlichen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die 

EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
 
 

 
Inwiefern berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren? 

 

Der Fonds berücksichtigte anhand einer qualitativen und quantitativen Überprüfung der wichtigsten Kennzahlen (in 

erster Linie der 14 Indikatoren, die in Tabelle 1 von Anhang I der technischen Regulierungsstandards für die 

Verordnung 2019/2088 aufgeführt sind) die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren. 

Die quantitative Überprüfung erstreckte sich auf eine Bewertung der Produktbestände von Invesco gemäß Artikel 8 

und Artikel 9 sowie der relevanten PAI-Daten. Bei dieser ersten Überprüfung wurde ein absoluter Schwellenwert 

festgelegt, um auf Emittenten hinzuweisen, die sich nicht an Mindeststandards hielten, sowie auf Unternehmen, die 

bei einem binären Ergebnis auffielen (z. B. umstrittene Waffen oder Verstöße gegen den Global Compact der 

Vereinten Nationen). Sobald Emittenten für die quantitative Überprüfung identifiziert wurden, wurde geprüft, ob es 

öffentlich zugängliche Informationen des Emittenten gibt, von denen wir Kenntnis besitzen und die mit der schlechten 

Leistung hinsichtlich der identifizierten PAI in Verbindung stehen. Das für das ESG-Research zuständige Team führte 

beim Emittenten im Anschluss eine qualitative Bewertung dahingehend durch, wie effektiv er gegen diese schlechten 

Leistungen vorging. 

Im Anschluss wurden die Emittenten mit den niedrigsten qualitativen Scores als Ziele für die Mitwirkung ermittelt. Auf 

sie wurde in erster Linie durch Methoden wie Anschreiben, persönliche Kontakte und die Ausübung von Stimmrechten 

Einfluss genommen. Führte diese Einflussnahme auf das Unternehmen nicht zu einer Verbesserung, so konnte der 

Fonds eine Desinvestition und/oder einen Ausschluss der Anlage in Erwägung ziehen. 

 
In der nachstehenden Tabelle sind die PAI-Daten für den Fonds aufgeführt: 
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Anmerkungen: 

 
Obwohl Scope-3-Emissionen in der vorstehenden Tabelle mit den PAI-Bewertungen für den Fonds enthalten sind, 

wurden sie im Berichtszeitraum nicht in den quantitativen Überprüfungsprozess zur Berücksichtigung von PAI 

einbezogen. 

 
Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten wurden anhand von Informationen berechnet, die von einem 

externen Datenanbieter stammten. Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Relevanz der berechneten Daten hängt von der 

Richtigkeit und Vollständigkeit der von diesem Drittanbieter bereitgestellten Daten ab. Die angegebenen Zahlen 

basieren auf den genauesten Berechnungen auf Basis der verfügbaren Daten, die wir mit besten Kräften vornehmen 

konnten. 

Es werden jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der 

Vollständigkeit, Richtigkeit oder Eignung dieser Daten für einen bestimmten Zweck geleistet. 

 

 
Welches sind die größten Investitionen dieses Finanzprodukts? 

 
 
 

Die Liste umfasst die 

folgenden Investitionen, auf 

die der größte Anteil der im 

Bezugszeitraum getätigten 

Investitionen des 

Finanzprodukts entfiel: 

28.  Februar 2023 

 

Großinvestitionen 

 

Sektor 

 

In % der 
Vermögenswerte 

 

Land 

TotalEnergies SE Energie 4,84 % Frankreich 

AXA SA Finanzen 4,02 % Frankreich 

Veolia Environnement SA Versorgungsbetriebe 3,93 % Frankreich 

Roche Holding AG Gesundheitswesen 3,86 % Schweiz 

AstraZeneca Plc Gesundheitswesen 3,80 % Vereinigtes Königreich 

Deutsche Telekom AG Kommunikations-
dienstleistungen 

3,68 % Deutschland 

Stellantis NV Nicht-Basiskonsumgüter 3,35 % Niederlande 

Heineken NV Basiskonsumgüter 3,27 % Niederlande 

Siemens AG Industrie 3,22 % Deutschland 

UniCredit SpA Finanzen 3,17 % Italien 

ING Groep NV Finanzen 3,11 % Niederlande 

Cie de Saint-Gobain Industrie 3,02 % Frankreich 

Engie SA Versorgungsbetriebe 2,95 % Frankreich 

Capgemini SE Informationstechnologie 2,89 % Frankreich 

UPM-Kymmene Oyj Material 2,84 % Finnland 
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Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen? 
 

 
 
 
 

In der Asset-Allokation wird 

der Anteil der Investitionen 

in die einzelnen 

Vermögenswerte 

beschrieben. 

Die Ausschlüsse wurden über das gesamte Anlageuniversum hinweg bewertet, was aufgrund der verbindlichen 

Elemente der Anlagestrategie des Fonds mindestens 90 % des Portfolios entspricht (#1 Ausgerichtet auf ökologische 

oder soziale Merkmale). Zusätzliche liquide Mittel und Geldmarktinstrumente, die zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken gehalten wurden, wurden möglicherweise nicht auf Einhaltung der vorstehend aufgeführten 

Ausschlussvorgaben hin geprüft (#2 Andere Investitionen). 

 
Welche Vermögensallokation lag vor? 

 

100,00 % des NIW des Fonds wurden nach den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie ausgewählt, d. h. sie 

waren auf die ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds ausgerichtet. 

 
0,00 % des NIW des Fonds wurden in derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder für das effiziente 

Portfoliomanagement investiert; und als Anlagen in Fonds gehalten, die nicht den gleichen Beschränkungen unterliegen. 

 
Alle vorstehend genannten Daten verstehen sich per 28. Februar 2023. 

 
 
 

 
 

#1Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
 

#2 Andere Investitionen: umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf die ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige 

Investitionen eingestuft werden. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
 

 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen 
 

 
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als 

nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

 
 

In welchen Sektoren wurden die Investitionen getätigt? 
 

In der nachstehenden Tabelle ist die GICS-Sektoraufschlüsselung zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
GICS-Level-4-Aufschlüsselung für den Energiesektor 

 
 

 
Mit Blick auf die EU- Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 
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1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen* 
 
 2.70% 
 
 
 
 0.49% 
 
 
 1.51% 
 
 
 

 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

 

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen* 
 
 2.70% 
 
 
 
 0.49% 
 
 
 1.51% 
 
 
 

 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

Diese Grafik stellt            0  % der gesamten Anlagen dar 

 

Taxonomiekonformität 

umfassen die Kriterien für 

fossiles Gas die Begrenzung 

der Emissionen und die 

 

Umstellung auf voll 

erneuerbare Energie oder 

CO2-arme Kraftstoffe bis 

Ende 2035. Für Kernenergie 

beinhalten die Kriterien 

umfassende Regeln zu 

Sicherheit und 

Abfallmanagement. 

 

Ermöglichende Tätig-

keiten wirken unmittelbar 

ermöglichend darauf hin, 

dass andere Tätigkeiten 

einen wesentlichen Bei-

trag zu den Umweltzielen 

leisten. 

 
Übergangstätigkeiten sind 

Tätigkeiten, für die 

kohlenstoffarme 

Alternativen noch nicht 

verfügbar sind und die u.a. 

Teibhausgasemissionen 

aufweisen, die den besten 

Leistungen entsprechen. 
 
 

 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten werden 

ausgedrückt als Anteil: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen 

aus umweltfreundlichen 

Tätigkeiten der Unter-

nehmen, in die 

investiert wird, 

widerspiegeln. 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die 

umweltfreundlichen, für 

den Übergang zu einer 

grünen Wirtschaft 

relevanten Investitionen 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, aufzeigen 

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die umwelt-

freundlichen 

betrieblichen Tätig-

keiten 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, 

widerspiegeln. 

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht zu einem Mindestanteil an mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 

Investitionen mit einem Umweltziel, doch waren 2,70 % des Fondsportfolios (Umsatzerlöse) an der EU-Taxonomie 

ausgerichtet. 

 

 Ja 
 

 In fossiles Gas In Kernenergie 

 Nein 

 
1 Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie gelten lediglich dann als taxonomiekonform im Sinne der EU, wenn diese den 

Klimawandel mit eindämmen und dabei keinerlei andere Zielsetzungen der EU-Taxonomie wesentlich belasten – siehe Erläuterung am linken Rand. Die 

vollständigen Kriterien für eine EU-Taxonomiekonformität von Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie sind in der 

delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 niedergelegt. 

 

 

 

 

 
Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

 

In der nachstehenden Tabelle ist der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
 

 
„Ausgerichtet“ bedeutet % der Erträge der Fondsinvestitionen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. 

 
 

Wie hoch ist der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu vorangegangenen Referenzzeiträumen? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

sind nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien 

für ökologisch 
nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten 

gemäß der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

Wie hoch ist der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
 

Nicht zutreffend. 

 

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen 
ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 

0,00 % der Vermögensallokation des Fonds wurden unter „Andere Investitionen“ erfasst. Wie vorstehend erläutert, 

kann der Fonds zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-/Liquiditätszwecken 

halten. Der Fonds hält zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken, die nicht auf die Einhaltung der oben genannten Ausschlussvorgaben hin geprüft wurden. Infolge 

der neutralen Art der Vermögenswerte bestanden keine Mindestschutzmaßnahmen. 

 
Indexderivate wurden nicht anhand eines Durchschauansatzes bewertet, es sei denn, ein solcher Index wies einen 

signifikanten Anteil an nicht zulässigen Tätigkeiten auf. 
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Welche Maßnahmen wurden getroffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Referenzzeitraum zu erfüllen? 

 
Der Fonds erreichte die ökologischen und sozialen Merkmale durch Einhaltung der Ausschlussvorgaben, was mit der 

Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale im Einklang stand. 

 
Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Wie schnitten die Nachhaltigkeitsindikatoren ab?“ weiter oben zu 

entnehmen. 

 
Darüber hinaus überwachte das ESG-Team im Rahmen der Prüfung der wichtigsten nachteiligen negativen 

Auswirkungen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren die Investitionen mit Hilfe von PAI-Indikatoren. Invesco 

untersuchte bestimmte Emittenten im Portfolio des Fonds, die anhand von PAI-Indikatoren als problematisch erachtet 

wurden. Nachstehend folgen Beispiele für Emittenten, die während des Berichtszeitraums untersucht wurden: 

 

 

 
Wie schnitt dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert ab? 

 

Nicht zutreffend. 
 

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um Indi-

zes, mit denen gemessen 

wird, ob das Finanz-

produkt die beworbenen 

ökologischen oder 

sozialen Merkmale 

erreicht. 

 
 
 

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend.
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Name des Produkts: Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Unternehmenskennung: 549300H6YNCBWKONWA98 

 
 
 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 
Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in 

eine wirtschaftliche Tätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

eines sozialen Ziels 

beträgt, vorausgesetzt, 

dass diese Investition 

keines dieser Ziele 

erheblich beeinträchtigt 

und die Unternehmen, in 

die investiert wird, Ver-

fahrensweisen einer guten 

Unternehmensführung an-

wenden. 
 
 

 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist und 

ein Verzeichnis von 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstätig-

keiten festgelegt. 

Nachhaltige Investitionen 

mit einem ökologischen 

Ziel können, müssen aber 

nicht mit der Taxonomie 

konform sein. 

Ja 

 
 Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem 

ökologischen Ziel:  % 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 
 
 
 
 
 

 Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

Nein 

 
 Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und hatte, 

obwohl es keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel 

hatte, einen Anteil von  % nachhaltiger Investitionen 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß 

der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, 

aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt 

 
 

 
 
 

Mit Nachhaltigkeitsindi-

katoren wird gemessen, 

inwieweit die von dem 

Fonds beworbenen ökolo-

gischen oder sozialen Merk-

male erreicht werden. 

 
In welchem Umfang wurden die von diesem Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 

 
Der Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (der „Fonds“) zielte darauf ab, ökologische Merkmale im 
Zusammenhang mit der Nutzung natürlicher Ressourcen und der Umweltverschmutzung (durch den Ausschluss von 
Unternehmen, die in der Kohlegewinnung und -produktion sowie in der unkonventionellen Öl- und Gasförderung tätig 
sind, wie z. B. in der arktischen Öl- und Gasexploration/-förderung, der Ölsandförderung und der 
Schieferenergieförderung) zu bewerben. Der Fonds bewarb ferner soziale Merkmale im Zusammenhang mit den 
Menschenrechten (durch den Ausschluss von Unternehmen, die basierend auf Daten Dritter und den eigenen Analysen 
und Recherchen des Anlageverwalters gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen) 
und durch den Ausschluss von Emittenten, die an der Produktion von Tabak und tabakähnlichen Produkten und 
Dienstleistungen, Cannabis für den Freizeitkonsum, umstrittenen Waffen und der Herstellung von nuklearen 
Sprengköpfen oder ganzen Atomraketen außerhalb des Atomwaffensperrvertrags beteiligt sind. 

 
Die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds wurden durch Anwendung der vorstehend beschriebenen 

Ausschlusskriterien erreicht. 

 
Der Fonds wendete verschiedene Indikatoren an, um die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale zu messen. 

Hierzu gehörten: 
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Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen 

handelt es sich um die 

bedeutendsten nachteiligen 

Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

in den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäftigung, 

Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Korruption 

und Bestechung. 

 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 

taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es 

sind spezifische Unionskriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde 

liegenden Investitionen Anwendung, ´die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

berücksichtigen. Die dem restlichen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die 

EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umwelt- oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
 
 

 
Inwiefern berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren? 

 

Der Fonds berücksichtigte anhand einer qualitativen und quantitativen Überprüfung der wichtigsten Kennzahlen (in 

erster Linie der 14 Indikatoren, die in Tabelle 1 von Anhang I der technischen Regulierungsstandards für die 

Verordnung 2019/2088 aufgeführt sind) die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren. 

Die quantitative Überprüfung erstreckte sich auf eine Bewertung der Produktbestände von Invesco gemäß Artikel 8 

und Artikel 9 sowie der relevanten PAI-Daten. Bei dieser ersten Überprüfung wurde ein absoluter Schwellenwert 

festgelegt, um auf Emittenten hinzuweisen, die sich nicht an Mindeststandards hielten, sowie auf Unternehmen, die 

bei einem binären Ergebnis auffielen (z. B. umstrittene Waffen oder Verstöße gegen den Global Compact der 

Vereinten Nationen). Sobald Emittenten für die quantitative Überprüfung identifiziert wurden, wurde geprüft, ob es 

öffentlich zugängliche Informationen des Emittenten gibt, von denen wir Kenntnis besitzen und die mit der schlechten 

Leistung hinsichtlich der identifizierten PAI in Verbindung stehen. Das für das ESG-Research zuständige Team führte 

beim Emittenten im Anschluss eine qualitative Bewertung dahingehend durch, wie effektiv er gegen diese schlechten 

Leistungen vorging. 

Im Anschluss wurden die Emittenten mit den niedrigsten qualitativen Scores als Ziele für die Mitwirkung ermittelt. Auf 

sie wurde in erster Linie durch Methoden wie Anschreiben, persönliche Kontakte und die Ausübung von Stimmrechten 

Einfluss genommen. Führte diese Einflussnahme auf das Unternehmen nicht zu einer Verbesserung, so konnte der 

Fonds eine Desinvestition und/oder einen Ausschluss der Anlage in Erwägung ziehen. 

 
In der nachstehenden Tabelle sind die PAI-Daten für den Fonds aufgeführt: 
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Anmerkungen: 

 
Obwohl Scope-3-Emissionen in der vorstehenden Tabelle mit den PAI-Bewertungen für den Fonds enthalten sind, 

wurden sie im Berichtszeitraum nicht in den quantitativen Überprüfungsprozess zur Berücksichtigung von PAI 

einbezogen. 

 
Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten wurden anhand von Informationen berechnet, die von einem 

externen Datenanbieter stammten. Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Relevanz der berechneten Daten hängt von der 

Richtigkeit und Vollständigkeit der von diesem Drittanbieter bereitgestellten Daten ab. Die angegebenen Zahlen 

basieren auf den genauesten Berechnungen auf Basis der verfügbaren Daten, die wir mit besten Kräften vornehmen 

konnten. 

Es werden jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der 

Vollständigkeit, Richtigkeit oder Eignung dieser Daten für einen bestimmten Zweck geleistet. 

 

 

Welches sind die größten Investitionen dieses Finanzprodukts? 
 
 
 
 

Die Liste umfasst die 

folgenden Investitionen, auf 

die der größte Anteil der im 

Bezugszeitraum getätigten 

Investitionen des 

Finanzprodukts entfiel: 28. 

Februar 2023 
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Großinvestitionen 

 
Sektor 

 
In % der 
Vermögenswerte 

 
Land 

TKH Group NV Industrie 3,58 % Niederlande 

Coface SA Finanzen 3,16 % Frankreich 

Hensoldt AG Industrie 3,08 % Deutschland 

Linea Directa Aseguradora SA Cia 
de Seguros y Reaseguros 

 

Finanzen 
 

3,01 % 
 

Spanien 

Saipem SpA Energie 2,99 % Italien 

Fugro NV Industrie 2,98 % Niederlande 

GVS SpA 144A Industrie 2,97 % Italien 

Tate & Lyle Plc Basiskonsumgüter 2,96 % Vereinigtes Königreich 

PEUGEOT INVEST Finanzen 2,94 % Frankreich 

Ariston Holding NV Nicht-Basiskonsumgüter 2,86 % Niederlande 

Eramet SA Material 2,58 % Frankreich 

Technip Energies NV Energie 2,58 % Niederlande 

Meyer Burger Technology AG Informationstechnologie 2,47 % Schweiz 

Piovan SpA 144A Industrie 2,45 % Italien 

Watches of Switzerland Group 
Plc 144A 

 

Nicht-Basiskonsumgüter 
 

2,33 % 
 

Vereinigtes Königreich 

 
 

Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen? 
 
 
 
 

 

In der Asset-Allokation wird 

der Anteil der Investitionen 

in die einzelnen 

Vermögenswerte 

beschrieben. 

Die Ausschlüsse wurden über das gesamte Anlageuniversum hinweg bewertet, was aufgrund der verbindlichen 

Elemente der Anlagestrategie des Fonds mindestens 90 % des Portfolios entspricht (#1 Ausgerichtet auf ökologische 

oder soziale Merkmale). Zusätzliche liquide Mittel und Geldmarktinstrumente, die zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken gehalten wurden, wurden möglicherweise nicht auf Einhaltung der vorstehend aufgeführten 

Ausschlussvorgaben hin geprüft (#2 Andere Investitionen). 

 
Welche Vermögensallokation lag vor? 

 

100,00 % des NIW des Fonds wurden nach den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie ausgewählt, d. h. sie 

waren auf die ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds ausgerichtet. 

 
0,00 % des NIW des Fonds wurden in derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder für das 

effiziente Portfoliomanagement investiert; und als Anlagen in sonstigen Fonds gehalten, die nicht den gleichen 

Beschränkungen unterliegen. 

 
Alle vorstehend genannten Daten verstehen sich per 28. Februar 2023. 
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#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
 

#2 Andere Investitionen: umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf die ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige 

Investitionen eingestuft werden. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
 

 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen 

 
 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als 

nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

 
 

In welchen Sektoren wurden die Investitionen getätigt? 
 

In der nachstehenden Tabelle ist die GICS-Sektoraufschlüsselung zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
GICS-Level-4-Aufschlüsselung für den Energiesektor 

 
 
 
 

Um der EU-Taxonomie zu 

entsprechen, beinhalten 

die Kriterien für fossiles 

Gas Emissions-

beschränkungen und den 

Umstieg auf erneuerbare 

Energien oder kohlen-

stoffarme Brennstoffe bis 

Ende 2035. Für Kernenergie 

beinhalten die Kriterien 

umfassende Regeln zu 

Sicherheit und 

Abfallmanagement. 

 
Ermöglichende 

Tätigkeiten ermöglichen 

es unmittelbar anderen 

Tätigkeiten, einen 

wesentlichen Beitrag zu 

einem ökologischen Ziel 

zu leisten. 

 
Übergangstätigkeiten sind 

Tätigkeiten, für die kohlen-

stoffarme Alternativen 

noch nicht verfügbar sind 

und die u. a. Teibhausgas-

emissionen aufweisen, die 

den besten Leistungen 

entsprechen. 

 

In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 
 

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht zu einem Mindestanteil an mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 

Investitionen mit einem Umweltziel, doch waren 0,0 % des Fondsportfolios (Umsatzerlöse) an der EU-Taxonomie 

ausgerichtet. 

 
 

 Ja 

 In fossiles Gas In Kernenergie 

 Nein 

 
1 Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie gelten lediglich dann als taxonomiekonform im Sinne der EU, wenn diese den 

Klimawandel mit eindämmen und dabei keinerlei andere Zielsetzungen der EU-Taxonomie wesentlich belasten – siehe Erläuterung am linken Rand. Die 

vollständigen Kriterien für eine EU-Taxonomiekonformität von Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie sind in der 

delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 niedergelegt. 



Seite 6  

 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten werden 

ausgedrückt als Anteil: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen 

aus umweltfreund-

lichen Tätigkeiten der 

Unternehmen, in die 

investiert wird, 

widerspiegeln. 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die 

umweltfreundlichen, für 

den Übergang zu einer 

grünen Wirtschaft 

relevanten Investitionen 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, aufzeigen 

- Betriebsausgaben (OpEx), 

die die umweltfreund-

lichen betrieblichen 

Tätigkeiten der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln. 

 

 

Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 
 

In der nachstehenden Tabelle ist der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 

 
„Ausgerichtet“ bedeutet % der Erträge der Fondsinvestitionen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. 

 
 

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren 
Bezugszeiträumen entwickelt? 

 

Nicht zutreffend. 

 
 

sind nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien 

für ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten 

gemäß der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

Wie hoch ist der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
 

Nicht zutreffend. 

 
Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen 

ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 
0,00 % der Vermögensallokation des Fonds wurden unter „Andere Investitionen“ erfasst. Wie vorstehend erläutert, 

kann der Fonds zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-/Liquiditätszwecken 

halten. Der Fonds hält zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken, die nicht auf die Einhaltung der oben genannten Ausschlussvorgaben hin geprüft wurden. Infolge 

der neutralen Art der Vermögenswerte bestanden keine Mindestschutzmaßnahmen. 

 
Indexderivate wurden nicht anhand eines Durchschauansatzes bewertet, es sei denn, ein solcher Index wies einen 

signifikanten Anteil an nicht zulässigen Tätigkeiten auf. 

 

 
Welche Maßnahmen wurden getroffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Referenzzeitraum zu erfüllen? 

 

Der Fonds erreichte die ökologischen und sozialen Merkmale durch Einhaltung der Ausschlussvorgaben, was mit der 

Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale im Einklang stand. 

 
Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Wie schnitten die Nachhaltigkeitsindikatoren ab?“ weiter oben zu 

entnehmen. 

 

 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

Diese Grafik zeigt            0  % der gesamten Anlagen. 
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Darüber hinaus überwachte das ESG-Team im Rahmen der Prüfung der wichtigsten nachteiligen negativen 

Auswirkungen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren die Investitionen mit Hilfe von PAI-Indikatoren. Invesco 

untersuchte bestimmte Emittenten im Portfolio des Fonds, die anhand von PAI-Indikatoren als problematisch erachtet 

wurden. Nachstehend folgen Beispiele für Emittenten, die während des Berichtszeitraums untersucht wurden: 

 

 
 

 
Wie schnitt dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert ab? 

 

Nicht zutreffend. 
 

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 
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Name des Produkts: Invesco Social Progress Fund Unternehmenskennung: 5493008ASHCFL5EZXD66 

 
 
 

 Nachhaltiges Investitionsziel 
 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 
Eine nachhaltige Investi-
tion ist eine Investition in 
eine wirtschaftliche Tätig-
keit, die zur Erreichung 
eines Umweltziels oder 
eines sozialen Ziels 
beträgt, vorausgesetzt, 
dass diese Investition 
keines dieser Ziele 
erheblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, in 
die investiert wird, Ver-
fahrensweisen einer guten 
Unternehmensführung an-
wenden. 

 
 

 

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das 
in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist 
und ein Verzeichnis von 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der sozial 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit einem 
ökologischen Ziel können, 
müssen aber nicht mit der 
Taxonomie konform sein. 

Ja 

 
 Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem 

ökologischen Ziel:   % 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 
 
 
 
 

 
 

 

 Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt: 97 %   

Nein 

 
 Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und hatte, 

obwohl es keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel 

hatte, einen Anteil von  % nachhaltiger Investitionen 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß 

der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, 

aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

 

 
 
 

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird 
gemessen, inwieweit die von dem Fonds 
beworbenen ökologischen oder sozialen 
Merkmale erreicht werden. 

 
Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht? 

 
Der Invesco Social Progress Fund (der „Fonds“) zielte darauf ab, in Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die zu 

sozialen Zielen beitragen, indem er in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen 

weltweit investiert, die einen positiven Beitrag zu ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der 

Vereinten Nationen leisten, welche mit sozialen Belangen in Verbindung stehen. Der Fonds bot den Anlegern ein 

Engagement in Unternehmen, die sich durch starke soziale Merkmale und das Ziel auszeichnen, eine positive Wirkung 

anzustreben. 

 

 
Der Fonds wendete verschiedene Indikatoren an, um das Nachhaltigkeitsziel des Fonds zu erreichen. Hierzu gehörten: 

 

 
 
 

 
Nicht zutreffend. 
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Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen 

handelt es sich um die 

bedeutendsten nachteiligen 

Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

in den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäftigung, 

Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Korruption 

und Bestechung. 

 

 
Neben qualitativem Research und/oder Mitwirkung nutzte der Fonds in erster Linie die verbindlichen Indikatoren für 

die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“), die in Tabelle 1 von Anhang I der technischen 

Regulierungsstandards für die Verordnung 2019/2088 definiert sind, um zu bewerten, ob die nachhaltigen 

Investitionen des Fonds gegen den Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen in Bezug auf ein 

relevantes ökologisches oder soziales Investitionsziel verstoßen. Wenn festgestellt wurde, dass ein Unternehmen 

gegen diesen Grundsatz verstößt, wurde es als Anlage für den Fonds ausgeschlossen. Zur Klarstellung sei angemerkt, 

dass die Bewertung vor der Investition und für den gesamten Bestand durchgeführt wurde. 

 
 

 
Siehe oben, wie die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt wurden. 

 
 

 
Der Fonds schloss Unternehmen, Sektoren oder Länder aus dem Anlageuniversum aus, wenn die betreffenden 

Unternehmen gegen internationale Normen und Standards gemäß den Definitionen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO), der OECD oder der Vereinten Nationen verstoßen. Sämtliche für Investitionen in Frage 

kommenden Emittenten wurden, basierend auf den Daten Dritter und den eigenen Analysen und Recherchen des 

Anlageverwalters, auf die Einhaltung der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen hin überprüft und 

bei Nichteinhaltung ausgeschlossen. 

 

 

Inwiefern berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren? 
 

Der Fonds berücksichtigte anhand einer qualitativen und quantitativen Überprüfung der wichtigsten Kennzahlen (in 

erster Linie der 14 Indikatoren, die in Tabelle 1 von Anhang I der technischen Regulierungsstandards für die 

Verordnung 2019/2088 aufgeführt sind) die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren. 

Die quantitative Überprüfung erstreckte sich auf eine Bewertung der Produktbestände von Invesco gemäß Artikel 8 

und Artikel 9 sowie der relevanten PAI-Daten. Bei dieser ersten Überprüfung wurde ein absoluter Schwellenwert 

festgelegt, um auf Emittenten hinzuweisen, die sich nicht an Mindeststandards hielten, sowie auf Unternehmen, die 

bei einem binären Ergebnis auffielen (z. B. umstrittene Waffen oder Verstöße gegen den Global Compact der 

Vereinten Nationen). Sobald Emittenten für die quantitative Überprüfung identifiziert wurden, wurde geprüft, ob es 

öffentlich zugängliche Informationen des Emittenten gibt, von denen wir Kenntnis besitzen und die mit der schlechten 

Leistung hinsichtlich der identifizierten PAI in Verbindung stehen. Das für das ESG-Research zuständige Team führte 

beim Emittenten im Anschluss eine qualitative Bewertung dahingehend durch, wie effektiv er gegen diese schlechten 

Leistungen vorging. 

Im Anschluss wurden die Emittenten mit den niedrigsten qualitativen Scores als Ziele für die Mitwirkung ermittelt. Auf 

sie wurde in erster Linie durch Methoden wie Anschreiben, persönliche Kontakte und die Ausübung von Stimmrechten 

Einfluss genommen. Führte diese Einflussnahme auf das Unternehmen nicht zu einer Verbesserung, so konnte der 

Fonds eine Desinvestition und/oder einen Ausschluss der Anlage in Erwägung ziehen. 

 
In der nachstehenden Tabelle sind die PAI-Daten für den Fonds aufgeführt: 
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Anmerkungen: 

 
Obwohl Scope-3-Emissionen in der vorstehenden Tabelle mit den PAI-Bewertungen für den Fonds enthalten sind, 

wurden sie im Berichtszeitraum nicht in den quantitativen Überprüfungsprozess zur Berücksichtigung von PAI 

einbezogen. 

 
Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten wurden anhand von Informationen berechnet, die von einem 

externen Datenanbieter stammten. Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Relevanz der berechneten Daten hängt von der 

Richtigkeit und Vollständigkeit der von diesem Drittanbieter bereitgestellten Daten ab. Die angegebenen Zahlen 

basieren auf den genauesten Berechnungen auf Basis der verfügbaren Daten, die wir mit besten Kräften vornehmen 

konnten. 

Es werden jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der 

Vollständigkeit, Richtigkeit oder Eignung dieser Daten für einen bestimmten Zweck geleistet. 

 

 
Welches sind die größten Investitionen dieses Finanzprodukts? 

 
 
 
 

Die Liste umfasst die 

folgenden Investitionen, 

auf die der größte Anteil 

der im Bezugszeitraum 

getätigten Investitionen des 

Finanzprodukts entfiel: 28. 

Februar 2023. 

 
Großinvestitionen 

 
Sektor 

 
In % der 
Vermögenswerte 

 
Land 

Merck & Co Inc Gesundheitswesen 4,72 % Vereinigte Staaten 

Abbott Laboratories Gesundheitswesen 2,38 % Vereinigte Staaten 

Bristol-Myers Squibb Co Gesundheitswesen 2,36 % Vereinigte Staaten 

Waste Management Inc Industrie 1,93 % Vereinigte Staaten 

Amgen Inc Gesundheitswesen 1,86 % Vereinigte Staaten 

Sanofi Gesundheitswesen 1,77 % Frankreich 

Microsoft Corp Informationstechnologie 1,57 % Vereinigte Staaten 

Gilead Sciences Inc Gesundheitswesen 1,54 % Vereinigte Staaten 

Medtronic Plc Gesundheitswesen 1,44 % Irland 

Linde Plc Material 1,43 % Irland 

Eversource Energy Versorgungsbetriebe 1,39 % Vereinigte Staaten 

Autoliv Inc Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 % Vereinigte Staaten 

Republic Services Inc Industrie 1,19 % Vereinigte Staaten 

Pearson Plc Nicht-Basiskonsumgüter 1,12 % Vereinigtes Königreich 

Procter & Gamble Co/The Basiskonsumgüter 1,08 % Vereinigte Staaten 
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Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen? 
 
 

 

In der Asset-Allokation wird 

der Anteil der Investitionen 

in die einzelnen 

Vermögenswerte 

beschrieben. 

Der Fonds war zu mindestens 96,9 % seines Portfolios in nachhaltige Investitionen investiert (#1 Nachhaltige 

Investitionen), die aufgrund der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie des Fonds zu einem Umweltziel beitrugen. 

 

Welche Vermögensallokation lag vor? 
 

96,9 % des NIW des Fonds wurden gemäß dem nachhaltigen Investitionsziel des Fonds ausgewählt. 

 
3,1 % des NIW des Fonds wurden in derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder für das 

effiziente Portfoliomanagement sowie in Barmittel zwecks zusätzlicher Liquidität investiert; und als Anlagen in 

sonstigen Fonds gehalten, die nicht den gleichen Beschränkungen unterlagen. 

 
96,9 % des NIW des Fonds wurden in nachhaltige Anlagen investiert. Alle vorstehend genannten Daten entsprechen 
dem Stand vom 28. Februar 2023. 

 
 
 

 
 

 
In welchen Sektoren wurden die Investitionen getätigt? 

 
 

#1 Nachhaltige Investitionen 

umfasst nachhaltige Investitionen 

mit ökologischen oder sozialen 

Zielen. 

#2 Nicht nachhaltige Investitionen 

umfasst Investitionen, die nicht 

als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. 

 

In der nachstehenden Tabelle ist die GICS-Sektoraufschlüsselung zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
GICS-Level-4-Aufschlüsselung für den Energiesektor 

 
 
 
 

Um der EU-Taxonomie zu 

entsprechen, beinhalten die 

Kriterien für fossiles Gas 

Emissionsbeschränkungen 

und den Umstieg auf 

erneuerbare Energien oder 

kohlenstoffarme Brennstoffe 

bis Ende 2035. Für 

Kernenergie beinhalten die 

Kriterien umfassende Regeln 

zu Sicherheit und 

Abfallmanagement. 

 

Ermöglichende Tätig-

keiten wirken unmittelbar 

ermöglichend darauf hin, 

dass andere Tätigkeiten 

einen wesentlichen Bei-

trag zu den Umweltzielen 

leisten. 

 

In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 
 

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht zu einem Mindestanteil an mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 

Investitionen mit einem Umweltziel, doch waren 1,33 % des Fondsportfolios (Umsatzerlöse) an der EU-Taxonomie 

ausgerichtet. 

 
 

 Ja 

 In fossiles Gas In Kernenergie 

 Nein 
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1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen* 
 
 1.33% 
 
 
 0.61% 
 
 
 
 0.39% 
 
 
 
 

 
Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

 

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen* 
 
 1.33% 
 
 
 0.61% 
 
 
 
 0.39% 
 
 
 
 

 
Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

Diese Grafik stellt            100 % der gesamten Anlagen dar 

 

 
Übergangstätigkeiten sind 

Wirtschaftstätigkeiten, für 

die kohlenstoffarme 

Alternativen noch nicht 

verfügbar sind und die 

Teibhausgasemissionen 

aufweisen, die den besten 

Leistungen entsprechen. 

 
 

 
Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten werden 

ausgedrückt als Anteil: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen 

Tätigkeiten der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln 

- der Investitionsausgaben 

(CapEx), welche die 

Unternehmen, in die 

investiert wird, tätigen, 

z. B. für den Übergang zu 

einem grünen 

Unternehmen. 

- Betriebsausgaben (OpEx), 

die die umweltfreund-

lichen betrieblichen 

Tätigkeiten der 

Unternehmen, in die 

investiert wird, 

widerspiegeln. 

1 Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie gelten lediglich dann als taxonomiekonform im Sinne der EU, wenn diese den 

Klimawandel mit eindämmen und dabei keinerlei andere Zielsetzungen der EU-Taxonomie wesentlich belasten – siehe Erläuterung am linken Rand. Die 

vollständigen Kriterien für eine EU-Taxonomiekonformität von Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie sind in der 

delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 niedergelegt. 

 

 

 

Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 
 

In der nachstehenden Tabelle ist der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten 

zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 

 
„Ausgerichtet“ bedeutet % der Erträge der Fondsinvestitionen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. 

 
 

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

sind nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien 

für ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten 

gemäß der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

Wie hoch ist der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
 

96,9 % des NIW des Fonds wurden in sozial nachhaltige Investitionen investiert. Der Mindestanteil nachhaltiger 

Investitionen mit einem sozialen Ziel betrug bei diesem Fonds mindestens 90 %. 
 

Welche Investitionen fielen unter „nicht nachhaltig“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 

sozialen Mindestschutz? 

 
Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Investitionen erstreckten sich lediglich auf zusätzliche 

liquide Mittel sowie auf Investitionen in einige Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken. Der Anlageverwalter ergriff wie folgt ökologische und soziale Mindestschutzmaßnahmen: 

 
• Insoweit der Fonds zusätzliche liquide Mittel bei der Verwahrstelle der SICAV hält, haben wir uns 

vergewissert, dass diese Einrichtung nicht an schwerwiegenden umstrittenen Tätigkeiten beteiligt 

war. 

• Insoweit der Fonds Geldmarktinstrumente hält, war die Gegenpartei derartiger Instrumente nicht 

an schwerwiegenden umstrittenen Tätigkeiten beteiligt. 

• Sofern der Fonds schließlich in Geldmarktfonds investiert, erfüllen diese die Anforderungen von 

Artikel 8 und es wurden folglich Mindestschutzmaßnahmen eingehalten. 
 

Der Fonds durfte Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen, die nicht im Hinblick auf das nachhaltige 

Investitionsziel des Fonds bewertet wurden, wobei die Gegenpartei derartiger Derivate nicht an schwerwiegenden 

Kontroversen beteiligt war. 

 
 

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen? 



Seite 6  

 

 

 

Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Wie schnitten die Nachhaltigkeitsindikatoren ab?“ weiter oben zu 

entnehmen. 

 
Darüber hinaus überwachte das ESG-Team im Rahmen der Prüfung der wichtigsten nachteiligen negativen 

Auswirkungen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren die Investitionen mit Hilfe von PAI-Indikatoren. Invesco 

untersuchte bestimmte Emittenten im Portfolio des Fonds, die anhand von PAI-Indikatoren als problematisch erachtet 

wurden. Nachstehend folgen Beispiele für Emittenten, die während des Berichtszeitraums untersucht wurden: 

 

 
 

 
Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten? 

 

Der Fonds wurde nicht mit einem Referenzwert verglichen. 
 

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob das 

nachhaltige Ziel des 

Finanzprodukts erreicht 

wird. 

 

 
 

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 
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Name des Produkts: Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund Unternehmenskennung: 549300QJFI88JY01XI17 

 
 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 
Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in 

eine wirtschaftliche Tätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

eines sozialen Ziels 

beträgt, vorausgesetzt, 

dass diese Investition 

keines dieser Ziele 

erheblich beeinträchtigt 

und die Unternehmen, in 

die investiert wird, Ver-

fahrensweisen einer guten 

Unternehmensführung an-

wenden. 

 
 
 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist 

und ein Verzeichnis von 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten 

festgelegt. Nachhaltige 

Investitionen mit einem 

ökologischen Ziel können, 

müssen aber nicht mit der 

Taxonomie konform sein. 

Ja 

 
 Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem 

ökologischen Ziel:  % 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 
 
 
 
 

 

 

 Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

Nein 

 
 Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und hatte, obwohl es 

keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hatte, einen Anteil 

von 82 % an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß 

der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, 

aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt 

 
 

 
 

 

Mit Nachhaltigkeitsindi-

katoren wird gemessen, 

inwieweit die von dem 

Fonds beworbenen ökolo-

gischen oder sozialen Merk-

male erreicht werden. 

 
In welchem Umfang wurden die von diesem Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 

 
Der Invesco Sustainable Pan European Fund (der „Fonds“) zielte darauf ab, ökologische Merkmale im 

Zusammenhang mit dem Klimaschutz (z. B. CO2-Emissionen) sowie der Nutzung natürlicher Ressourcen und der 

Umweltverschmutzung (z. B. durch den Ausschluss von Unternehmen, die Beteiligungen in Bezug auf fossile 

Brennstoffe, Kohle, Kernkraft oder umweltverschmutzende Aktivitäten aufweisen) zu bewerben. 

 
Der Fonds bewarb ferner soziale Merkmale im Zusammenhang mit den Menschenrechten durch den Ausschluss von 

Unternehmen, die (basierend auf Daten Dritter und den eigenen Analysen und Recherchen des Anlageverwalters) 

gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, und durch den Ausschluss von 

Emittenten mit umstrittenen Tätigkeiten, die (unter anderem) an der Herstellung oder dem Verkauf von 

konventionellen Waffen oder der Produktion und dem Vertrieb von Tabak beteiligt sind. Der Fonds war bestrebt, 

Unternehmen und Emittenten auszuwählen, die sich durch ein besonders nachhaltiges Management und besonders 

nachhaltige Produkte oder Prozesse auszeichnen und dabei ökologische und soziale Anforderungen besonders gut 

erfüllen, welche von Klimaeffizienz und einem geringen Wasserverbrauch bis hin zu Arbeitssicherheit und 

Zufriedenheit am Arbeitsplatz reichen. Die ökologischen Merkmale wurden anhand eines Energy Transition Score 

(Bewertung zur Energiewende) bewertet. 

Soziale Merkmale wurden berücksichtigt, indem Unternehmen mit kontroversem Geschäftsgebaren ausgeschlossen 
wurden. 

 
Der Fonds erreichte seine ökologischen und sozialen Merkmale durch fortlaufende Anwendung seines Ausschluss- und 

„Best-in-Class“-Ansatzes. 

 
Der Fonds wird auf systematische Weise verwaltet. Bei jeder Neugewichtung wird sichergestellt, dass der Fonds die 

ökologischen und sozialen Merkmale erreicht. 

 
 

 
Der Fonds wendete verschiedene Indikatoren an, um die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale zu messen. 

Hierzu gehörten: 
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Nicht zutreffend. 

 
 

 
Der Fonds tätigte nachhaltige Investitionen, indem er zu Umweltzielen (wie Klimawandel, Wassermanagement, 

Verminderung von Umweltverschmutzung) und zu sozialen Zielen (wie Gesundheit, Wohlbefinden und Gleichstellung 

der Geschlechter) beitrug. 

 
Der Fonds war bestrebt, diese Ziele zu erreichen, indem er in (i) Emittenten investierte, die einen positiven Beitrag 

zu ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen leisten (Mindestanteil von 25 % 

am Umsatz des Emittenten), welche mit den vorstehend aufgeführten Zielen in Verbindung stehen, oder in (ii) 

Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze aus umweltrelevanten Themen wie der Energiewende 

(durch Auswahl von Unternehmen, die auf der Grundlage des Energy Transition Score innerhalb ihrer Region und 

ihres Sektors zu den führenden 25 % zählen), dem Gesundheitswesen (durch Auswahl von Unternehmen, die zum 

GICS-Sektor 35 gehören) und Nahrungsmitteln (durch Auswahl von Unternehmen, die zur GICS-Branche 302020 

gehören) erwirtschaften. Darüber hinaus nutzte der Fonds einen „Best-in-Class“-Ansatz unter Einsatz der 

hausinternen Bewertungsmethode des Anlageverwalters und durch Auswahl von Unternehmen, die innerhalb ihrer 

Vergleichsgruppe für beide der in Frage kommenden Scores zu den führenden 75 % zählen. Zu beachten ist, dass bei 

Erfüllung der vorstehend aufgeführten Kriterien die vollständige Gewichtung innerhalb des Portfolios als 

nachhaltige Investition erfasst wird. 

 
 
 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen 

handelt es sich um die 

bedeutendsten 

nachteiligen Auswirkungen 

von Investitionsent-
scheidungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Soziales und 
Beschäftigung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von 

Korruption und 

Bestechung. 

 

 
 

Neben qualitativem Research und/oder Mitwirkung nutzte der Fonds in erster Linie die verbindlichen Indikatoren für 

die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“), die in Tabelle 1 von Anhang I der technischen 

Regulierungsstandards für die Verordnung 2019/2088 definiert sind, um zu bewerten, ob die nachhaltigen 

Investitionen des Fonds gegen den Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen in Bezug auf ein 

relevantes ökologisches oder soziales Investitionsziel verstoßen. Wenn festgestellt wurde, dass ein Unternehmen 

eine derart erhebliche Beeinträchtigung verursacht, konnte es im Fondsbestand verbleiben, wurde aber nicht auf 

die „nachhaltigen Investitionen“ im Fonds angerechnet. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass die Bewertung vor der 

Investition und für den gesamten Bestand durchgeführt wurde. 

 
 

 
Siehe oben, wie die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt wurden. 
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Der Fonds schloss Unternehmen, Sektoren oder Länder aus dem Anlageuniversum aus, wenn die betreffenden 

Unternehmen gegen internationale Normen und Standards gemäß den Definitionen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO), der OECD oder der Vereinten Nationen verstoßen. Sämtliche für Investitionen in Frage 

kommenden Emittenten wurden, basierend auf den Daten Dritter und den eigenen Analysen und Recherchen des 

Anlageverwalters, auf die Einhaltung der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen hin überprüft 

und bei Nichteinhaltung ausgeschlossen. 

 

 
In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 

taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es 

sind spezifische Unionskriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde 

liegenden Investitionen Anwendung, ´die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

berücksichtigen. Die dem restlichen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
 
 

 
Inwiefern berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren? 

 

Der Fonds berücksichtigte anhand einer qualitativen und quantitativen Überprüfung der wichtigsten Kennzahlen (in 

erster Linie der 14 Indikatoren, die in Tabelle 1 von Anhang I der technischen Regulierungsstandards für die Verordnung 

2019/2088 aufgeführt sind) die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Die 

quantitative Überprüfung erstreckte sich auf eine Bewertung der Produktbestände von Invesco gemäß Artikel 8 und 

Artikel 9 sowie der relevanten PAI-Daten. Bei dieser ersten Überprüfung wurde ein absoluter Schwellenwert festgelegt, 

um auf Emittenten hinzuweisen, die sich nicht an Mindeststandards hielten, sowie auf Unternehmen, die bei einem 

binären Ergebnis auffielen (z. B. umstrittene Waffen oder Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten 

Nationen). Sobald Emittenten für die quantitative Überprüfung identifiziert wurden, wurde geprüft, ob es öffentlich 

zugängliche Informationen des Emittenten gibt, von denen wir Kenntnis besitzen und die mit der schlechten Leistung 

hinsichtlich der identifizierten PAI in Verbindung stehen. Das für das ESG-Research zuständige Team führte beim 

Emittenten im Anschluss eine qualitative Bewertung dahingehend durch, wie effektiv er gegen diese schlechten 

Leistungen vorging. 

Im Anschluss wurden die Emittenten mit den niedrigsten qualitativen Scores als Ziele für die Mitwirkung ermittelt. 

Auf sie wurde in erster Linie durch Methoden wie Anschreiben, persönliche Kontakte und die Ausübung von 

Stimmrechten Einfluss genommen. Führte diese Einflussnahme auf das Unternehmen nicht zu einer Verbesserung, so 

konnte der Fonds eine Desinvestition und/oder einen Ausschluss der Anlage in Erwägung ziehen. 

 
In der nachstehenden Tabelle sind die PAI-Daten für den Fonds aufgeführt: 

 
Anmerkungen: 
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Obwohl Scope-3-Emissionen in der vorstehenden Tabelle mit den PAI-Bewertungen für den Fonds enthalten sind, 

wurden sie im Berichtszeitraum nicht in den quantitativen Überprüfungsprozess zur Berücksichtigung von PAI 

einbezogen. 

 
Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten wurden anhand von Informationen berechnet, die von einem 

externen Datenanbieter stammten. Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Relevanz der berechneten Daten hängt von der 

Richtigkeit und Vollständigkeit der von diesem Drittanbieter bereitgestellten Daten ab. Die angegebenen Zahlen 

basieren auf den genauesten Berechnungen auf Basis der verfügbaren Daten, die wir mit besten Kräften vornehmen 

konnten. 

Es werden jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der 

Vollständigkeit, Richtigkeit oder Eignung dieser Daten für einen bestimmten Zweck geleistet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitionen, auf 
die der größte Anteil der im 
Bezugszeitraum getätigten 
Investitionen des 
Finanzprodukts entfiel: 
28.  Februar 2023 

Welches sind die größten Investitionen dieses Finanzprodukts? 
 

 

Großinvestitionen 
 

Sektor 
 

In % der 
Vermögenswerte 

 

Land 

Novartis AG Gesundheitswesen 2,28 % Schweiz 

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA 

 
Finanzen 

 

1,94 % 
 

Spanien 

Rio Tinto Plc Material 1,88 % Vereinigtes Königreich 

Danone SA Basiskonsumgüter 1,85 % Frankreich 

Sanofi Gesundheitswesen 1,85 % Frankreich 

Nestle SA Basiskonsumgüter 1,84 % Schweiz 

Kuehne + Nagel International 
AG 

 

Industrie 
 

1,82 % 
 

Schweiz 

Novo Nordisk A/S Gesundheitswesen 1,62 % Dänemark 

AXA SA Finanzen 1,59 % Frankreich 

Svenska Handelsbanken AB Finanzen 1,58 % Schweden 

Wolters Kluwer NV Industrie 1,53 % Niederlande 

Essity AB Basiskonsumgüter 1,51 % Schweden 

Muenchener 
   

Rueckversicherungs- Finanzen 1,44 % Deutschland 

Gesellschaft AG in Muenchen 
   

AstraZeneca Plc Gesundheitswesen 1,44 % Vereinigtes Königreich 

Henkel AG & Co KGaA 
(Preferred) 

 
Basiskonsumgüter 

 

1,43 % 
 

Deutschland 

 

 
Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen? 

 

 
 
 
 

In der Asset-Allokation wird 

der Anteil der Investitionen 

in die einzelnen 

Vermögenswerte 

beschrieben. 

Der Fonds tätigte aufgrund der verbindlichen Elemente seiner Anlagestrategie auf ökologische oder soziale Merkmale 

ausgerichtete Investitionen in Höhe von mindestens 90 % seines Portfolios (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder 

soziale Merkmale). Maximal 10 % wurden in Geldmarktinstrumente oder zusätzliche liquide Mittel zu Zwecken des 

Liquiditätsmanagements (#2 Andere Investitionen) investiert. 

 
Welche Vermögensallokation lag vor? 

 

96,4 % des NIW des Fonds wurden nach den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie ausgewählt, d. h. sie 

waren auf die ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds ausgerichtet. 

 
3,7 % des NIW des Fonds wurden in derivative Finanzinstrumente zu Anlage- und/oder Absicherungszwecken 

und/oder für das effiziente Portfoliomanagement sowie in Barmittel zwecks zusätzlicher Liquidität investiert; und 

als Anlagen in sonstigen Fonds gehalten, die nicht den gleichen Beschränkungen unterlagen. 

 
81,7 % des NIW des Fonds wurden in nachhaltige Anlagen investiert.  

Alle vorstehend genannten Daten verstehen sich per 28. Februar 2023. 
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#1Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
 

#2 Andere Investitionen: umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf die ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige 

Investitionen eingestuft werden. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
 

 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen 

 

 
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als 

nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

 
 

In welchen Sektoren wurden die Investitionen getätigt? 
 

In der nachstehenden Tabelle ist die GICS-Sektoraufschlüsselung zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
GICS-Level-4-Aufschlüsselung für den Energiesektor 

 
 
 
 

Um der EU-Taxonomie zu 

entsprechen, beinhalten die 

Kriterien für fossiles Gas 

Emissionsbeschränkungen 

und den Umstieg auf 

erneuerbare Energien oder 

kohlenstoffarme Brennstoffe 

bis Ende 2035. Für 

Kernenergie beinhalten die 

Kriterien umfassende Regeln 

zu Sicherheit und 

Abfallmanagement. 

 

Ermöglichende 

Tätigkeiten ermöglichen 

es unmittelbar anderen 

Tätigkeiten, einen 

wesentlichen Beitrag zu 

einem ökologischen Ziel 

zu leisten. 

 
Übergangstätigkeiten sind 

Tätigkeiten, für die kohlen-

stoffarme Alternativen noch 

nicht verfügbar sind und die 

u. a. Teibhausgasemissionen 

aufweisen, 

 
In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

 
Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht zu einem Mindestanteil an mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 

Investitionen mit einem Umweltziel, doch waren 0,7 % des Fondsportfolios (Umsatzerlöse) an der EU-Taxonomie 

ausgerichtet. 

 
 

 Ja 

 In fossiles Gas In Kernenergie 

 Nein 

 
1 Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie gelten lediglich dann als taxonomiekonform im Sinne der EU, wenn diese den 

Klimawandel mit eindämmen und dabei keinerlei andere Zielsetzungen der EU-Taxonomie wesentlich belasten – siehe Erläuterung am linken Rand. Die 

vollständigen Kriterien für eine EU-Taxonomiekonformität von Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie sind in der 

delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 niedergelegt. 
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 die den besten 

Leistungen entsprechen. 

 
 
 

Taxonomie-konforme 

Tätigkeiten werden 

ausgedrückt als Anteil: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen 

aus umweltfreund-

lichen Tätigkeiten der 

Unternehmen, in die 

investiert wird, wider-

spiegeln. 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die 

umweltfreundlichen, für 

den Übergang zu einer 

grünen Wirtschaft 

relevanten Investitionen 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, aufzeigen 

- Betriebsausgaben (OpEx), die die 

umweltfreundlichen 

betrieblichen Tätigkeiten der 

Unternehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln. 

 

 
Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

 

In der nachstehenden Tabelle ist der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
 

„Ausgerichtet“ bedeutet % der Erträge der Fondsinvestitionen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. 

 
 

Wie hoch ist der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu vorangegangenen Referenzzeiträumen? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

sind nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien 

für ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten 

gemäß der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 
 

48,0 % des NIW des Fonds wurden in nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel investiert. Der Anlageverwalter behielt die Entwicklung des Datensatzes und seine diesbezügliche 

Abhängigkeit genau im Auge und erhöhte ggf. den Anteil mit der EU-Taxonomie konformer nachhaltiger Investitionen, 

wodurch das Engagement in nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen im Fonds sank. 

 

Wie hoch ist der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

 
33,0 % des NIW des Fonds wurden in sozial nachhaltige Investitionen investiert. Der Fonds wies einen Mindestanteil 

von 1 % an sozial nachhaltigen Investitionen auf. Zu beachten ist, dass der Fonds bestrebt war, zu 10 % in nachhaltige 

Investitionen mit einem sozialen und/oder Umweltziel investiert zu sein. 

 
Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen 
ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 

Wie vorstehend beschrieben, konnte der Fonds zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-

Management-/Liquiditätszwecken halten, die nicht auf Einhaltung der vorstehend aufgeführten ESG-Vorgaben hin 

geprüft wurden. Infolge der neutralen Art der Vermögenswerte bestanden keine Mindestschutzmaßnahmen. 

 
Indexderivate wurden nicht anhand eines Durchschauansatzes bewertet, es sei denn, ein solcher Index wies einen 

signifikanten Anteil an nicht zulässigen Tätigkeiten auf. 

 

Welche Maßnahmen wurden getroffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Referenzzeitraum zu erfüllen? 

 
Der Fonds erreichte die ökologischen und sozialen Merkmale durch Einhaltung der Ausschlussvorgaben und anhand 

des „Best-in-Class“-Ansatzes, was mit der Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen 

Merkmale im Einklang stand. 

 
Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Wie schnitten die Nachhaltigkeitsindikatoren ab?“ weiter oben zu 

entnehmen. 

 

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen* 
 
 0.72% 
 
 
 
 0.74% 
 
 
 0.52% 
 
 
 

 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen* 
 
 0.72% 
 
 
 
 0.74% 
 
 
 0.52% 
 
 
 

 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

Diese Grafik stellt            100  % der gesamten Anlagen dar 
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Darüber hinaus überwachte das ESG-Team im Rahmen der Prüfung der wichtigsten nachteiligen negativen 

Auswirkungen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren die Investitionen mit Hilfe von PAI-Indikatoren. Invesco 

untersuchte bestimmte Emittenten im Portfolio des Fonds, die anhand von PAI-Indikatoren als problematisch 

erachtet wurden. Nachstehend folgen Beispiele für Emittenten, die während des Berichtszeitraums untersucht 

wurden: 

 

 
 

 
Wie schnitt dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert ab? 

 

Der Fonds wurde nicht mit einem Referenzwert verglichen. 
 

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 
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Name des Produkts: Invesco UK Equity Fund Unternehmenskennung: 549300YW6DBGECR4K708 

 
 
 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 
Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in 

eine wirtschaftliche Tätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

eines sozialen Ziels 

beträgt, vorausgesetzt, 

dass diese Investition 

keines dieser Ziele 

erheblich beeinträchtigt 

und die Unternehmen, in 

die investiert wird, Ver-

fahrensweisen einer guten 

Unternehmensführung an-

wenden. 

 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist und 

ein Verzeichnis von 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstätig-

keiten festgelegt. 

Nachhaltige Investitionen 

mit einem ökologischen 

Ziel können, müssen aber 

nicht mit der Taxonomie 

konform sein. 

Ja 

 
 Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem 

ökologischen Ziel:  % 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 
 
 
 
 

 

 Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

Nein 

 
 Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und hatte, 

obwohl es keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel 

hatte, einen Anteil von  % nachhaltiger Investitionen 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß 

der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, 

aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt 

 
 

 
 
 

Mit Nachhaltigkeitsindi-

katoren wird gemessen, 

inwieweit die von dem 

Fonds beworbenen ökolo-

gischen oder sozialen Merk-

male erreicht werden. 

 
In welchem Umfang wurden die von diesem Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 

 
Der Invesco UK Equity Fund (der „Fonds“) zielte darauf ab, ökologische Merkmale im Zusammenhang mit der Nutzung 

natürlicher Ressourcen und der Umweltverschmutzung (durch den Ausschluss von Unternehmen, die in der 

Kohlegewinnung und -produktion sowie in der unkonventionellen Öl- und Gasförderung tätig sind, wie z. B. in der 

arktischen Öl- und Gasexploration/-förderung, der Ölsandförderung und der Schieferenergieförderung) zu bewerben. 

Der Fonds bewarb ferner soziale Merkmale im Zusammenhang mit den Menschenrechten (durch den Ausschluss von 

Unternehmen, die basierend auf Daten Dritter und den eigenen Analysen und Recherchen des Anlageverwalters gegen 

die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen) und durch den Ausschluss von Emittenten, die 

an der Produktion von Tabak und tabakähnlichen Produkten und Dienstleistungen, Cannabis für den Freizeitkonsum, 

umstrittenen Waffen und der Herstellung von nuklearen Sprengköpfen oder ganzen Atomraketen außerhalb des 

Atomwaffensperrvertrags beteiligt sind. 

 

Die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds wurden durch Anwendung der vorstehend beschriebenen 

Ausschlusskriterien erreicht. 

 

 

Der Fonds wendete verschiedene Indikatoren an, um die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale zu messen. 

Hierzu gehörten: 
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Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen 

handelt es sich um die 

bedeutendsten nachteiligen 

Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

in den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäftigung, 

Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Korruption 

und Bestechung. 

 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 

taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es 

sind spezifische Unionskriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde 

liegenden Investitionen Anwendung, ´die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

berücksichtigen. Die dem restlichen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die 

EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umwelt- oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
 
 

 
Inwiefern berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren? 

 

Der Fonds berücksichtigte anhand einer qualitativen und quantitativen Überprüfung der wichtigsten Kennzahlen (in 

erster Linie der 14 Indikatoren, die in Tabelle 1 von Anhang I der technischen Regulierungsstandards für die 

Verordnung 2019/2088 aufgeführt sind) die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren. 

Die quantitative Überprüfung erstreckte sich auf eine Bewertung der Produktbestände von Invesco gemäß Artikel 8 

und Artikel 9 sowie der relevanten PAI-Daten. Bei dieser ersten Überprüfung wurde ein absoluter Schwellenwert 

festgelegt, um auf Emittenten hinzuweisen, die sich nicht an Mindeststandards hielten, sowie auf Unternehmen, die 

bei einem binären Ergebnis auffielen (z. B. umstrittene Waffen oder Verstöße gegen den Global Compact der 

Vereinten Nationen). Sobald Emittenten für die quantitative Überprüfung identifiziert wurden, wurde geprüft, ob es 

öffentlich zugängliche Informationen des Emittenten gibt, von denen wir Kenntnis besitzen und die mit der schlechten 

Leistung hinsichtlich der identifizierten PAI in Verbindung stehen. Das für das ESG-Research zuständige Team führte 

beim Emittenten im Anschluss eine qualitative Bewertung dahingehend durch, wie effektiv er gegen diese schlechten 

Leistungen vorging. 

Im Anschluss wurden die Emittenten mit den niedrigsten qualitativen Scores als Ziele für die Mitwirkung ermittelt. Auf 

sie wurde in erster Linie durch Methoden wie Anschreiben, persönliche Kontakte und die Ausübung von Stimmrechten 

Einfluss genommen. Führte diese Einflussnahme auf das Unternehmen nicht zu einer Verbesserung, so konnte der 

Fonds eine Desinvestition und/oder einen Ausschluss der Anlage in Erwägung ziehen. 

 
In der nachstehenden Tabelle sind die PAI-Daten für den Fonds aufgeführt: 
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Anmerkungen: 

 
Obwohl Scope-3-Emissionen in der vorstehenden Tabelle mit den PAI-Bewertungen für den Fonds enthalten sind, 

wurden sie im Berichtszeitraum nicht in den quantitativen Überprüfungsprozess zur Berücksichtigung von PAI 

einbezogen. 

 
Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten wurden anhand von Informationen berechnet, die von einem 

externen Datenanbieter stammten. Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Relevanz der berechneten Daten hängt von der 

Richtigkeit und Vollständigkeit der von diesem Drittanbieter bereitgestellten Daten ab. Die angegebenen Zahlen 

basieren auf den genauesten Berechnungen auf Basis der verfügbaren Daten, die wir mit besten Kräften vornehmen 

konnten. 

Es werden jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der 

Vollständigkeit, Richtigkeit oder Eignung dieser Daten für einen bestimmten Zweck geleistet. 

 

 
Welches sind die größten Investitionen dieses Finanzprodukts? 

 
 
 
 

Die Liste umfasst die 

folgenden Investitionen, auf 

die der größte Anteil der im 

Bezugszeitraum getätigten 

Investitionen des 

Finanzprodukts entfiel: 

28.  Februar 2023 

 
Großinvestitionen 

 
Sektor 

 
In % der 
Vermögenswerte 

 
Land 

BP Plc Energie 7,72 % Vereinigtes Königreich 

Shell Plc Energie 6,74 % Vereinigtes Königreich 

Unilever Plc Basiskonsumgüter 4,64 % Vereinigtes Königreich 

Glencore Plc Material 4,44 % Vereinigtes Königreich 

SSE Plc Versorgungsbetriebe 4,38 % Vereinigtes Königreich 

AstraZeneca Plc Gesundheitswesen 4,04 % Vereinigtes Königreich 

National Grid Plc Versorgungsbetriebe 3,63 % Vereinigtes Königreich 

BAE Systems Plc Industrie 3,60 % Vereinigtes Königreich 

Whitbread Plc Nicht-Basiskonsumgüter 3,51 % Vereinigtes Königreich 

Prudential Plc Finanzen 3,51 % Vereinigtes Königreich 

Centrica Plc Versorgungsbetriebe 3,38 % Vereinigtes Königreich 

Sanofi Gesundheitswesen 3,05 % Frankreich 

NatWest Group Plc Finanzen 2,99 % Vereinigtes Königreich 

Hiscox Ltd Finanzen 2,84 % Bermuda 

Aviva Plc Finanzen 2,74 % Vereinigtes Königreich 
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Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen? 
 
 
 
 

 

In der Asset-Allokation wird 

der Anteil der Investitionen 

in die einzelnen 

Vermögenswerte 

beschrieben. 

Die Ausschlüsse wurden über das gesamte Anlageuniversum hinweg bewertet, was aufgrund der verbindlichen 

Elemente der Anlagestrategie des Fonds mindestens 90 % des Portfolios entspricht (#1 Ausgerichtet auf ökologische 

oder soziale Merkmale). Zusätzliche liquide Mittel und Geldmarktinstrumente, die zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken gehalten wurden, wurden möglicherweise nicht auf Einhaltung der vorstehend aufgeführten 

Ausschlussvorgaben hin geprüft (#2 Andere Investitionen). 

 
Welche Vermögensallokation lag vor? 

 

100,00 % des NIW des Fonds wurden nach den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie ausgewählt, d. h. sie 

waren auf die ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds ausgerichtet. 

 
0,00 % des NIW des Fonds wurden in derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder für das effiziente 

Portfoliomanagement investiert; und als Anlagen in Fonds gehalten, die nicht den gleichen Beschränkungen unterliegen. 

 
Alle vorstehend genannten Daten verstehen sich per 28. Februar 2023. 

 
 
 
 
 

 
 

#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 

#2 Andere Investitionen: umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf die ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige 

Investitionen eingestuft werden. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
 

 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen 

 
 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als 

nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

 

 

In welchen Sektoren wurden die Investitionen getätigt? 
 

In der nachstehenden Tabelle ist die GICS-Sektoraufschlüsselung zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
GICS-Level-4-Aufschlüsselung für den Energiesektor 

 
 

 
Mit Blick auf die EU- Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 
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1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen* 
 
 3.22% 
 
 
 
 3.41% 
 
 
 
 
 
 
 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas 

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

 

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen* 
 
 3.22% 
 
 
 
 3.41% 
 
 
 
 
 
 
 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

Diese Grafik stellt               0  % der gesamten Anlagen dar. 

 

Taxonomiekonformität 

umfassen die Kriterien für 

fossiles Gas die Begrenzung 

der Emissionen und die 

Umstellung auf voll 

erneuerbare Energie oder 

CO2-arme Kraftstoffe bis 

Ende 2035. Für Kernenergie 

beinhalten die Kriterien 

umfassende Regeln zu 

Sicherheit und 

Abfallmanagement. 

 
Ermöglichende 

Tätigkeiten ermöglichen 

es unmittelbar anderen 

Tätigkeiten, einen 

wesentlichen Beitrag zu 

einem ökologischen Ziel 

zu leisten. 

 
Übergangstätigkeiten sind 

Tätigkeiten, für die kohlen-

stoffarme Alternativen 

noch nicht verfügbar sind 

und die u. a. Teibhausgas-

emissionen aufweisen, die 

den besten Leistungen 

entsprechen. 

 
 

 
Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten werden 

ausgedrückt als Anteil: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen 

Tätigkeiten der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln. 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die 

umweltfreundlichen, für 

den Übergang zu einer 

grünen Wirtschaft 

relevanten Investitionen 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, 

aufzeigen. 

- Betriebsausgaben (OpEx), 

die die umweltfreund-

lichen betrieblichen 

Tätigkeiten der Unter-

nehmen, in die investiert 

wird, widerspiegeln. 

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht zu einem Mindestanteil an mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 

Investitionen mit einem Umweltziel, doch waren 3,22 % des Fondsportfolios (Umsatzerlöse) an der EU-Taxonomie 

ausgerichtet. 

 

 Ja 
 

 In fossiles Gas In Kernenergie 

 Nein 

 
1 Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie gelten lediglich dann als taxonomiekonform im Sinne der EU, wenn diese den 

Klimawandel mit eindämmen und dabei keinerlei andere Zielsetzungen der EU-Taxonomie wesentlich belasten – siehe Erläuterung am linken Rand. Die 

vollständigen Kriterien für eine EU-Taxonomiekonformität von Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie sind in der 

delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 niedergelegt. 

 

 

 

 
 

Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

 

In der nachstehenden Tabelle ist der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
 

„Ausgerichtet“ bedeutet % der Erträge der Fondsinvestitionen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. 

 

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren 
Bezugszeiträumen entwickelt? 

 

Nicht zutreffend. 

 

sind nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien 

für ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten 

gemäß der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 
 

Nicht zutreffend. 

 

 
Wie hoch ist der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

 

Nicht zutreffend. 

 
Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen 

ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 
0,00 % der Vermögensallokation des Fonds wurden unter „Andere Investitionen“ erfasst. Wie vorstehend erläutert, 

kann der Fonds zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-/Liquiditätszwecken 

halten. Der Fonds hält zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken, die nicht auf die Einhaltung der oben genannten Ausschlussvorgaben hin geprüft wurden. Infolge 

der neutralen Art der Vermögenswerte bestanden keine Mindestschutzmaßnahmen. 

 
Indexderivate wurden nicht anhand eines Durchschauansatzes bewertet, es sei denn, ein solcher Index wies einen 

signifikanten Anteil an nicht zulässigen Tätigkeiten auf. 
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Welche Maßnahmen wurden getroffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Referenzzeitraum zu erfüllen? 

 
Der Fonds erreichte die ökologischen und sozialen Merkmale durch Einhaltung der Ausschlussvorgaben, was mit der 

Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale im Einklang stand. 

 
Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Wie schnitten die Nachhaltigkeitsindikatoren ab?“ weiter oben zu 

entnehmen. 

 
Darüber hinaus überwachte das ESG-Team im Rahmen der Prüfung der wichtigsten nachteiligen negativen 

Auswirkungen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren die Investitionen mit Hilfe von PAI-Indikatoren. Invesco 

untersuchte bestimmte Emittenten im Portfolio des Fonds, die anhand von PAI-Indikatoren als problematisch erachtet 

wurden. Nachstehend folgen Beispiele für Emittenten, die während des Berichtszeitraums untersucht wurden: 

 

 
 

 
Wie schnitt dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert ab? 

 

Nicht zutreffend. 
 

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht. 

 
 
 

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 
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Anhang 

 
 
 

Name des Produkts: Invesco Japanese Equity Advantage Fund Unternehmenskennung: 7HZG5DK7IZ5EQYYCJG54 

 
 
 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 
Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in 

eine wirtschaftliche Tätig-

keit, die zur Erreichung 

eines Umweltziels oder 

eines sozialen Ziels 

beträgt, vorausgesetzt, 

dass diese Investition 

keines dieser Ziele 

erheblich beeinträchtigt 

und die Unternehmen, in 

die investiert wird, Ver-

fahrensweisen einer guten 

Unternehmensführung an-

wenden. 

 
 

 

Die EU-Taxonomie ist ein 

Klassifikationssystem, das 

in der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist und 

ein Verzeichnis von 

ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial nach-

haltigen Wirtschaftstätig-

keiten festgelegt. 

Nachhaltige Investitionen 

mit einem ökologischen Ziel 

können, müssen aber nicht 

mit der Taxonomie konform 

sein. 

Ja 

 
 Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem 

ökologischen Ziel:  % 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 
 
 
 
 

 

 Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

Nein 

 
 Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und hatte, 

obwohl es keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel 

hatte, einen Anteil von  % nachhaltiger Investitionen 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der 

EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß 

der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, 

aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt 

 
 

 
 
 

Mit Nachhaltigkeitsindi-

katoren wird gemessen, 

inwieweit die von dem 

Fonds beworbenen ökolo-

gischen oder sozialen Merk-

male erreicht werden. 

 
In welchem Umfang wurden die von diesem Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 

 
Der Invesco Japanese Equity Advantage Fund (der „Fonds“) zielte darauf ab, ökologische Merkmale im 

Zusammenhang mit der Nutzung natürlicher Ressourcen und der Umweltverschmutzung (durch den Ausschluss von 

Unternehmen, die in der Kohlegewinnung und -produktion sowie in der unkonventionellen Öl- und Gasförderung tätig 

sind, wie z. B. in der arktischen Öl- und Gasexploration/-förderung, der Ölsandförderung und der 

Schieferenergieförderung) zu bewerben. Der Fonds bewarb ferner soziale Merkmale im Zusammenhang mit den 

Menschenrechten (durch den Ausschluss von Unternehmen, die basierend auf Daten Dritter und den eigenen 

Analysen und Recherchen des Anlageverwalters gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen 

verstoßen) und durch den Ausschluss von Emittenten, die an der Produktion von Tabak und tabakähnlichen 

Produkten und Dienstleistungen, Cannabis für den Freizeitkonsum, umstrittenen Waffen und der Herstellung von 

nuklearen Sprengköpfen oder ganzen Atomraketen außerhalb des Atomwaffensperrvertrags sowie Militäraufträgen 

beteiligt sind. 

 
Die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds wurden durch Anwendung der vorstehend beschriebenen 

Ausschlusskriterien erreicht. 

 
 

 
Der Fonds wendete verschiedene Indikatoren an, um die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale zu messen. 

Hierzu gehörten: 
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Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen 

handelt es sich um die 

bedeutendsten nachteiligen 

Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

in den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäftigung, 

Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Korruption 

und Bestechung. 

 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 

taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 

spezifische Unionskriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt 

zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, ´die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem restlichen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Anlagen 

berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 
beeinträchtigen. 

 

 
Inwiefern berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren? 

 

Der Fonds berücksichtigte anhand einer qualitativen und quantitativen Überprüfung der wichtigsten Kennzahlen (in 

erster Linie der 14 Indikatoren, die in Tabelle 1 von Anhang I der technischen Regulierungsstandards für die 

Verordnung 2019/2088 aufgeführt sind) die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren. 

Die quantitative Überprüfung erstreckte sich auf eine Bewertung der Produktbestände von Invesco gemäß Artikel 8 

und Artikel 9 sowie der relevanten PAI-Daten. Bei dieser ersten Überprüfung wurde ein absoluter Schwellenwert 

festgelegt, um auf Emittenten hinzuweisen, die sich nicht an Mindeststandards hielten, sowie auf Unternehmen, die 

bei einem binären Ergebnis auffielen (z. B. umstrittene Waffen oder Verstöße gegen den Global Compact der 

Vereinten Nationen). Sobald Emittenten für die quantitative Überprüfung identifiziert wurden, wurde geprüft, ob es 

öffentlich zugängliche Informationen des Emittenten gibt, von denen wir Kenntnis besitzen und die mit der schlechten 

Leistung hinsichtlich der identifizierten PAI in Verbindung stehen.  
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Das für das ESG-Research zuständige Team führte beim Emittenten im Anschluss eine qualitative Bewertung 

dahingehend durch, wie effektiv er gegen diese schlechten Leistungen vorging. Im Anschluss wurden die Emittenten 

mit den niedrigsten qualitativen Scores als Ziele für die Mitwirkung ermittelt. Auf sie wurde in erster Linie durch 

Methoden wie Anschreiben, persönliche Kontakte und die Ausübung von Stimmrechten Einfluss genommen. Führte 

diese Einflussnahme auf das Unternehmen nicht zu einer Verbesserung, so konnte der Fonds eine Desinvestition 

und/oder einen Ausschluss der Anlage in Erwägung ziehen. 

 
In der nachstehenden Tabelle sind die PAI-Daten für den Fonds aufgeführt: 

 
Anmerkungen: 

 
Obwohl Scope-3-Emissionen in der vorstehenden Tabelle mit den PAI-Bewertungen für den Fonds enthalten sind, 

wurden sie im Berichtszeitraum nicht in den quantitativen Überprüfungsprozess zur Berücksichtigung von PAI 

einbezogen. 

 
Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten wurden anhand von Informationen berechnet, die von einem 

externen Datenanbieter stammten. Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Relevanz der berechneten Daten hängt von der 

Richtigkeit und Vollständigkeit der von diesem Drittanbieter bereitgestellten Daten ab. Die angegebenen Zahlen 

basieren auf den genauesten Berechnungen auf Basis der verfügbaren Daten, die wir mit besten Kräften vornehmen 

konnten. 

Es werden jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der 

Vollständigkeit, Richtigkeit oder Eignung dieser Daten für einen bestimmten Zweck geleistet. 

 

 

Welches sind die größten Investitionen dieses Finanzprodukts? 
 
 
 
 

Die Liste umfasst die 

folgenden Investitionen, auf 

die der größte Anteil der im 

Bezugszeitraum getätigten 

Investitionen des 

Finanzprodukts entfiel: 

28.  Februar 2023 
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Großinvestitionen 

 
Sektor 

 
In % der Vermögenswerte 

 
Land 

ORIX Corp Finanzen 4,57 % Japan 

Toyota Tsusho Corp Industrie 4,54 % Japan 

USS Co Ltd Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 % Japan 

Square Enix Holdings Co Ltd Kommunikations-
dienstleistungen 

4,25 % Japan 

Keyence Corp Informationstechnologie 4,17 % Japan 

Dentsu Group Inc Kommunikationsdienstleist
ungen 

4,11 % Japan 

Canon Inc Informationstechnologie 3,73 % Japan 

Trend Micro Inc/Japan Informationstechnologie 3,62 % Japan 

TOTO Ltd Industrie 3,61 % Japan 

Hoya Corp Gesundheitswesen 3,57 % Japan 

Shin-Etsu Chemical Co Ltd Material 3,53 % Japan 

Koei Tecmo Holdings Co Ltd Kommunikations-
dienstleistungen 

3,32 % Japan 

East Japan Railway Co Industrie 3,00 % Japan 

Ito En Ltd Basiskonsumgüter 2,93 % Japan 

Nippon Sanso Holdings Corp Material 2,89 % Japan 

 
Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen? 

 
 
 
 

 

In der Asset-Allokation wird 

der Anteil der Investitionen 

in die einzelnen 

Vermögenswerte 

beschrieben. 

Die Ausschlüsse wurden über das gesamte Anlageuniversum hinweg bewertet, was aufgrund der verbindlichen 

Elemente der Anlagestrategie des Fonds mindestens 90 % des Portfolios entspricht (#1 Ausgerichtet auf ökologische 

oder soziale Merkmale). Zusätzliche liquide Mittel und Geldmarktinstrumente, die zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken gehalten wurden, wurden möglicherweise nicht auf Einhaltung der vorstehend aufgeführten 

Ausschlussvorgaben hin geprüft (#2 Andere Investitionen). 

 
Welche Vermögensallokation lag vor? 

 

100,00 % des NIW des Fonds wurden nach den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie ausgewählt, d. h. sie 

waren auf die ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds ausgerichtet. 

 
0,00 % des NIW des Fonds wurden in derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder für das 

effiziente Portfoliomanagement investiert; und als Anlagen in sonstigen Fonds gehalten, die nicht den gleichen 

Beschränkungen unterliegen. 

 
Alle vorstehend genannten Daten verstehen sich per 28. Februar 2023. 
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#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
 

#2 Andere Investitionen: umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf die ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige 

Investitionen eingestuft werden. 

 
 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
 

 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen 

 

 
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als 

nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

 

 

In welchen Sektoren wurden die Investitionen getätigt? 
 

In der nachstehenden Tabelle ist die GICS-Sektoraufschlüsselung zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
GICS-Level-4-Aufschlüsselung für den Energiesektor 

 
 
 

Um der EU-Taxonomie zu 

entsprechen, beinhalten 

die Kriterien für fossiles 

Gas Emissions-

beschränkungen und den 

Umstieg auf erneuerbare 

Energien oder kohlen-

stoffarme Brennstoffe bis 

Ende 2035. Für Kernenergie 

beinhalten die Kriterien 

umfassende Regeln zu 

Sicherheit und 

Abfallmanagement. 

 
Ermöglichende 

Tätigkeiten ermöglichen 

es unmittelbar anderen 

Tätigkeiten, einen 

wesentlichen Beitrag zu 

einem ökologischen Ziel 

zu leisten. 

 
Übergangstätigkeiten sind 

Tätigkeiten, für die kohlen-

stoffarme Alternativen 

noch nicht verfügbar sind 

und die u. a. Teibhausgas-

emissionen aufweisen, die 

den besten Leistungen 

entsprechen. 

 

In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 
 

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht zu einem Mindestanteil an mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 

Investitionen mit einem Umweltziel, doch waren 0 % des Fondsportfolios (Umsatzerlöse) an der EU-Taxonomie 

ausgerichtet. 

 
 

 Ja 

 In fossiles Gas In Kernenergie 

 Nein 

 
1 Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie gelten lediglich dann als taxonomiekonform im Sinne der EU, wenn diese den 

Klimawandel mit eindämmen und dabei keinerlei andere Zielsetzungen der EU-Taxonomie wesentlich belasten – siehe Erläuterung am linken Rand. Die 

vollständigen Kriterien für eine EU-Taxonomiekonformität von Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie sind in der 

delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 niedergelegt. 
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Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten werden 

ausgedrückt als Anteil: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 

umweltfreundlichen Tätig-

keiten der Unternehmen, 

in die investiert wird, 

widerspiegeln. 

- Investitionsausgaben 

(CapEx), die die 

umweltfreundlichen, für 

den Übergang zu einer 

grünen Wirtschaft 

relevanten Investitionen 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, 

aufzeigen. 

- Betriebsausgaben (OpEx), 

die die umweltfreundlichen 

betrieblichen Tätigkeiten 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, widers-

piegeln. 

 

 
Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

 

In der nachstehenden Tabelle ist der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
 

„Ausgerichtet“ bedeutet % der Erträge der Fondsinvestitionen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. 

 
 

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren 
Bezugszeiträumen entwickelt? 

 

Nicht zutreffend. 

 
 

sind nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch 

nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten 

gemäß der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 
 

Nicht zutreffend. 

 

 
Wie hoch ist der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

 

Nicht zutreffend. 

 
Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen 

ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 
0,00 % der Vermögensallokation des Fonds wurden unter „Andere Investitionen“ erfasst. Wie vorstehend erläutert, 

kann der Fonds zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-/Liquiditätszwecken 

halten. Der Fonds hält zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken, die nicht auf die Einhaltung der oben genannten Ausschlussvorgaben hin geprüft wurden. Infolge 

der neutralen Art der Vermögenswerte bestanden keine Mindestschutzmaßnahmen. 

 
Indexderivate wurden nicht anhand eines Durchschauansatzes bewertet, es sei denn, ein solcher Index wies einen 

signifikanten Anteil an nicht zulässigen Tätigkeiten auf. 

 

Welche Maßnahmen wurden getroffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Referenzzeitraum zu erfüllen? 

 
Der Fonds erreichte die ökologischen und sozialen Merkmale durch Einhaltung der Ausschlussvorgaben, was mit der 

Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale im Einklang stand. 

 
Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Wie schnitten die Nachhaltigkeitsindikatoren ab?“ weiter oben zu 

entnehmen. 

 
Darüber hinaus überwachte das ESG-Team im Rahmen der Prüfung der wichtigsten nachteiligen negativen 

Auswirkungen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren die Investitionen mit Hilfe von PAI-Indikatoren. Invesco 

untersuchte bestimmte Emittenten im Portfolio des Fonds, die anhand von PAI-Indikatoren als problematisch 

erachtet wurden.  

 

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas 

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)   

Nicht taxonomiekonform 

 

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonform: Kernenergie 

Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

Diese Grafik stellt          0  % der gesamten Anlagen dar. 
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Nachstehend folgen Beispiele für Emittenten, die während des Berichtszeitraums untersucht wurden: 

 

 

 
Wie schnitt dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert ab? 

 

Nicht zutreffend. 
 

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale 

erreicht. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 
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Name des Produkts: Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Unternehmenskennung: 5493007LQNCU3HZSFM42 

 
 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 
Eine nachhaltige Investi-
tion ist eine Investition in 
eine wirtschaftliche Tätig-
keit, die zur Erreichung 
eines Umweltziels oder 
eines sozialen Ziels 
beträgt, vorausgesetzt, 
dass diese Investition 
keines dieser Ziele 
erheblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, in 
die investiert wird, Ver-
fahrensweisen einer guten 
Unternehmensführung an-
wenden. 

 
 

 

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das 
in der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist 
und ein Verzeichnis von 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der sozial 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit einem 
ökologischen Ziel können, 
müssen aber nicht mit der 
Taxonomie konform sein. 

Ja 

 
 Es tätigte nachhaltige Investitionen mit einem 

ökologischen Ziel:  % 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 
 
 
 
 
 

 Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

Nein 

 
 Es bewarb ökologische/soziale Merkmale und hatte, 

obwohl es keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel 

hatte, einen Anteil von  % nachhaltiger Investitionen 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nicht gemäß 

der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, 

aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren 

wird gemessen, inwieweit die 

von dem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen 

Merkmale erreicht werden. 

In welchem Umfang wurden die von diesem Produkt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt? 

 
Der Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (der „Fonds“) zielte darauf ab, ökologische Merkmale im 

Zusammenhang mit der Nutzung natürlicher Ressourcen und der Umweltverschmutzung (durch den Ausschluss von 

Unternehmen, die in der Kohlegewinnung und -produktion sowie in der unkonventionellen Öl- und Gasförderung tätig 

sind, wie z. B. in der arktischen Öl- und Gasexploration/-förderung, der Ölsandförderung und der 

Schieferenergieförderung) zu bewerben. Der Fonds bewarb ferner soziale Merkmale im Zusammenhang mit den 

Menschenrechten (durch den Ausschluss von Unternehmen, die basierend auf Daten Dritter und den eigenen 

Analysen und Recherchen des Anlageverwalters gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen 

verstoßen) und durch den Ausschluss von Emittenten, die an der Produktion von Tabak und tabakähnlichen 

Produkten und Dienstleistungen, Cannabis für den Freizeitkonsum, umstrittenen Waffen und der Herstellung von 

nuklearen Sprengköpfen oder ganzen Atomraketen außerhalb des Atomwaffensperrvertrags beteiligt sind. 

 
Die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds wurden durch Anwendung der vorstehend beschriebenen 

Ausschlusskriterien erreicht. 

 
 

 
Der Fonds wendete verschiedene Indikatoren an, um die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale zu messen. 

Hierzu gehörten: 
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Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Aus-

wirkungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteiligen 

Auswirkungen von 

Investitions-

entscheidungen auf 

Nachhaltigkeits-

faktoren in den Be-

reichen Umwelt, 

Soziales und Beschäf-

tigung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Kor-

ruption und 

Bestechung. 

 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 

taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es 

sind spezifische Unionskriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde 
liegenden Investitionen Anwendung, ´die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 
berücksichtigen. Die dem restlichen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
 
 

 
Inwiefern berücksichtigte dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren? 

 

Der Fonds berücksichtigte anhand einer qualitativen und quantitativen Überprüfung der wichtigsten Kennzahlen (in 

erster Linie der 14 Indikatoren, die in Tabelle 1 von Anhang I der technischen Regulierungsstandards für die 

Verordnung 2019/2088 aufgeführt sind) die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren. 

Die quantitative Überprüfung erstreckte sich auf eine Bewertung der Produktbestände von Invesco gemäß Artikel 8 

und Artikel 9 sowie der relevanten PAI-Daten. Bei dieser ersten Überprüfung wurde ein absoluter Schwellenwert 

festgelegt, um auf Emittenten hinzuweisen, die sich nicht an Mindeststandards hielten, sowie auf Unternehmen, die 

bei einem binären Ergebnis auffielen (z. B. umstrittene Waffen oder Verstöße gegen den Global Compact der 

Vereinten Nationen). Sobald Emittenten für die quantitative Überprüfung identifiziert wurden, wurde geprüft, ob es 

öffentlich zugängliche Informationen des Emittenten gibt, von denen wir Kenntnis besitzen und die mit der schlechten 

Leistung hinsichtlich der identifizierten PAI in Verbindung stehen. Das für das ESG-Research zuständige Team führte 

beim Emittenten im Anschluss eine qualitative Bewertung dahingehend durch, wie effektiv er gegen diese schlechten 

Leistungen vorging. 

Im Anschluss wurden die Emittenten mit den niedrigsten qualitativen Scores als Ziele für die Mitwirkung ermittelt. Auf 

sie wurde in erster Linie durch Methoden wie Anschreiben, persönliche Kontakte und die Ausübung von Stimmrechten 

Einfluss genommen. Führte diese Einflussnahme auf das Unternehmen nicht zu einer Verbesserung, so konnte der 

Fonds eine Desinvestition und/oder einen Ausschluss der Anlage in Erwägung ziehen. 

 
In der nachstehenden Tabelle sind die PAI-Daten für den Fonds aufgeführt: 
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Anmerkungen: 

 
Obwohl Scope-3-Emissionen in der vorstehenden Tabelle mit den PAI-Bewertungen für den Fonds enthalten sind, 

wurden sie im Berichtszeitraum nicht in den quantitativen Überprüfungsprozess zur Berücksichtigung von PAI 

einbezogen. 

 
Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten wurden anhand von Informationen berechnet, die von einem 

externen Datenanbieter stammten. Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Relevanz der berechneten Daten hängt von der 

Richtigkeit und Vollständigkeit der von diesem Drittanbieter bereitgestellten Daten ab. Die angegebenen Zahlen 

basieren auf den genauesten Berechnungen auf Basis der verfügbaren Daten, die wir mit besten Kräften vornehmen 

konnten. 

Es werden jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der 

Vollständigkeit, Richtigkeit oder Eignung dieser Daten für einen bestimmten Zweck geleistet. 

 

Welches sind die größten Investitionen dieses Finanzprodukts? 
 
 
 

Die Liste umfasst die 

folgenden Investitionen, auf 

die der größte Anteil der im 

Bezugszeitraum getätigten 

Investitionen des 

Finanzprodukts entfiel: 

28.  Februar 2023 

 
Großinvestitionen 

 
Sektor 

 
In % der Vermögenswerte 

 
Land 

Japan Material Co Ltd Informationstechnologie 4,01 % Japan 

Maruwa Co Ltd/Aichi Informationstechnologie 3,34 % Japan 

Daiei Kankyo Co Ltd Industrie 3,12 % Japan 

Ain Holdings Inc Basiskonsumgüter 3,08 % Japan 

BIPROGY Inc Informationstechnologie 2,92 % Japan 

FP Partner Inc Finanzen 2,90 % Japan 

Amvis Holdings Inc Gesundheitswesen 2,76 % Japan 

Tsubaki Nakashima Co Ltd Industrie 2,76 % Japan 

Meiko Electronics Co Ltd Informationstechnologie 2,71 % Japan 

Riso Kyoiku Co Ltd Nicht-Basiskonsumgüter 2,70 % Japan 

Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd Material 2,70 % Japan 

Hitachi Zosen Corp Industrie 2,67 % Japan 

Elan Corp Gesundheitswesen 2,64 % Japan 

Vision Inc/Tokyo Japan Kommunikationsdienstleistungen 2,63 % Japan 

AEON Financial Service Co Ltd Finanzen 2,62 % Japan 
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Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen? 
 
 
 
 
 

In der Asset-Allokation wird 
der Anteil der Investitionen 
in die einzelnen 
Vermögenswerte 
beschrieben. 

Die Ausschlüsse wurden über das gesamte Anlageuniversum hinweg bewertet, was aufgrund der verbindlichen 

Elemente der Anlagestrategie des Fonds mindestens 90 % des Portfolios entspricht (#1 Ausgerichtet auf ökologische 

oder soziale Merkmale). Zusätzliche liquide Mittel und Geldmarktinstrumente, die zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken gehalten wurden, wurden möglicherweise nicht auf Einhaltung der vorstehend aufgeführten 

Ausschlussvorgaben hin geprüft (#2 Andere Investitionen). 

 
Welche Vermögensallokation lag vor? 

 

100,00 % des NIW des Fonds wurden nach den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie ausgewählt, d. h. sie 

waren auf die ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds ausgerichtet. 

 
0,00 % des NIW des Fonds wurden in derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken und/oder für das effiziente 

Portfoliomanagement investiert; und als Anlagen in sonstigen Fonds gehalten, die nicht den gleichen Beschränkungen 

unterlagen. 

 
Alle vorstehend genannten Daten verstehen sich per 28. Februar 2023. 

 
 
 
 
 

 
 

#1Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale: umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 

oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 

#2 Andere Investitionen: umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf die ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige 

Investitionen eingestuft werden. 

 
 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
 

 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen 

 
 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als 

nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

 

 

In welchen Sektoren wurden die Investitionen getätigt? 
 

In der nachstehenden Tabelle ist die GICS-Sektoraufschlüsselung zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
GICS-Level-4-Aufschlüsselung für den Energiesektor 
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1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen* 
 
 2.42% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonforme: Kernenergie 
Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen* 
 
 2.42% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taxonomiekonforme: Fossiles Gas  

Taxonomiekonforme: Kernenergie 
Taxonomiekonform (kein Gas oder Kernenergie)  

Nicht taxonomiekonform 

 

Diese Grafik stellt          0  % der gesamten Anlagen dar 

 

Um der EU-Taxonomie zu 
entsprechen, beinhalten die 
Kriterien für fossiles Gas 
Emissionsbeschränkungen 
und den Umstieg auf 
erneuerbare Energien oder 
kohlenstoffarme Brennstoffe 
bis Ende 2035. Für 
Kernenergie beinhalten die 
Kriterien umfassende Regeln 
zu Sicherheit und 
Abfallmanagement. 

 

Ermöglichende Tätigkeiten 

ermöglichen es unmittelbar 

anderen Tätigkeiten, einen 

wesentlichen Beitrag zu 

einem ökologischen Ziel zu 

leisten. 
 

Übergangstätigkeiten sind 
Tätigkeiten, für die 
kohlenstoffarme 
Alternativen noch nicht 
verfügbar sind und die u.a. 
Teibhausgasemissionen 
aufweisen, die den besten 
Leistungen entsprechen. 

 

Taxonomiekonforme Tätig-
keiten werden ausgedrückt 
als Anteil: 
- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen aus 
umweltfreundlichen Tätig-
keiten der Unternehmen, 
in die investiert wird, 
widerspiegeln. 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreundlichen, für 
den Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 
relevanten Investitionen 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, aufzeigen 

- Betriebsausgaben (OpEx), 
die die umweltfreund-
lichen betrieblichen Tätig-
keiten der Unternehmen, 
in die investiert wird, 
widerspiegeln. 

In welchem Umfang waren die nachhaltigen Investitionen mit der EU-Taxonomie konform? 
 

Der Fonds verpflichtete sich zwar nicht zu einem Mindestanteil an mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 

Investitionen mit einem Umweltziel, doch waren 2,42 % des Fondsportfolios (Umsatzerlöse) an der EU-Taxonomie 

ausgerichtet. 

 
 

 Ja 

 In fossiles Gas In Kernenergie 

 Nein 
 

1 Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie gelten lediglich dann als taxonomiekonform im Sinne der EU, wenn diese den 
Klimawandel mit eindämmen und dabei keinerlei andere Zielsetzungen der EU-Taxonomie wesentlich belasten – siehe Erläuterung am linken Rand. Die 
vollständigen Kriterien für eine EU-Taxonomiekonformität von Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Kernenergie sind in der 
delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 niedergelegt. 

 

 

 

 
 

Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

In der nachstehenden Tabelle ist der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten zum 28. Februar 2023 aufgeführt. 

 
 

„Ausgerichtet“ bedeutet % der Erträge der Fondsinvestitionen, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. 

 
Wie hoch ist der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen im Vergleich zu vorangegangenen Referenzzeiträumen? 

 

Nicht zutreffend. 

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien für 
ökologisch 
nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten 
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

Wie hoch ist der Anteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

Wie hoch ist der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
 

Nicht zutreffend. 

 
Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen 

ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 
  

0,00 % der Vermögensallokation des Fonds wurden unter „Andere Investitionen“ erfasst. Wie vorstehend erläutert, 

kann der Fonds zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-/Liquiditätszwecken 

halten. Der Fonds hält zusätzliche liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente zu Cash-Management-

/Liquiditätszwecken, die nicht auf die Einhaltung der oben genannten Ausschlussvorgaben hin geprüft wurden. Infolge 

der neutralen Art der Vermögenswerte bestanden keine Mindestschutzmaßnahmen. 

 
Indexderivate wurden nicht anhand eines Durchschauansatzes bewertet, es sei denn, ein solcher Index wies einen 

signifikanten Anteil an nicht zulässigen Tätigkeiten auf. 
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Welche Maßnahmen wurden getroffen, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Referenzzeitraum zu erfüllen? 

 
Der Fonds erreichte die ökologischen und sozialen Merkmale durch Einhaltung der Ausschlussvorgaben, was mit der 

Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale im Einklang stand. 

 
Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Wie schnitten die Nachhaltigkeitsindikatoren ab?“ weiter oben zu 

entnehmen. 

 
Darüber hinaus überwachte das ESG-Team im Rahmen der Prüfung der wichtigsten nachteiligen negativen 

Auswirkungen des Fonds auf Nachhaltigkeitsfaktoren die Investitionen mit Hilfe von PAI-Indikatoren. Invesco 

untersuchte bestimmte Emittenten im Portfolio des Fonds, die anhand von PAI-Indikatoren als problematisch erachtet 

wurden. Nachstehend folgt ein Beispiel eines Emittenten, der während des Berichtszeitraums untersucht wurde: 

 

 
 

 
Wie schnitt dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert ab? 

 

Nicht zutreffend. 
 

Bei den Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob das 

Finanzprodukt die 

beworbenen 

ökologischen oder 

sozialen Merkmale 

erreicht. 

 
 

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 
 

Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 

 
 

 
Nicht zutreffend. 
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